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Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung übermit

telt in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Kunsthochschul-Studiengesetz geändert werden soll. 

Es wird gebeten, bis 

längstens 18. Dezember 1992 _---ttl--.... 'autJI-.. ~._~'f,tl.' 

Stellung zu nehmen. 

Es wird ersucht 25 Ausfertigungen einer allfälligen Stellung

nahme dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln . 
• 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt 

sein, wird die do. Zustimmung zum vorliegenden Gesetzesentwurf 

angenommen; Leermeldungen sind demnach nicht erforderlich. 

Darüber hinaus bittet das Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung um Bekanntgabe der do. Auffassung zu folgendem 

Thema: 
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Bei der parlamentarischen Beschlußfassung des Kunsthochs 

Studiengesetzes im Jahre 1983 schien es dem Gesetzgeber 

früht, die bereits damals angeregte Einrichtung eines Do 

atsstudiums mit dem damit verbundenen Recht zur Verleihun 

Doktorgrades in das Gesetz aufzunehmen. 

Nunmehr nach Einrichtung zahlreicher Studienrichtungen, 

solcher, in denen Doktoratsstudien denkbar sind, scheint es 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

die Frage der Durchführung der Doktoratsstudien 

nochmals zu überprüfen. Es wäre daher durchaus denkbar, 

I ~ 

für Absolventen von KHStG-Studien, die mit dem Magisterium~ab

geschlossen haben, die Möglichkeit der Erwerbung eines k

torates vorzusehen: Neben einer Dissertation könnten für 

Doktorats studium zusätzliche wissenschaftliche 

(eventuell an einer Universität) vorgeschrieben werden, umidie 

theoretische Grundlage zu erweitern. 

Anlage 

Für die kichtigkeit 

der ng: 

Wien, 16. Oktober 1992 

Der Bundesminister: 

Dr. Busek 

~ i 
I I 

i, 

i 

i 
'" 
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Vor b 1 a t t 

Probleme 

Anpassungsbedarf an das Übereinkommen zur Schaffung eines 
Europäischen Wirtschaftsraumes. 

- Weitere Stärkung der Autonomie im Studienrecht noch nicht 
realisiert. 

- Die Zahl der Prüfungswiederholungen ist im internationalen 
Vergleich überhöht. 

- Interpretationsprobleme bei der Voll ziehung einzelner 
Bestimmungen. 

- Nichtberücksichtigung von Anliegen einzelner Studien
kommissionen. 

Fehlen akademischer Grade in weiblicher Form. 

Ziele 

- Rechtsanpassung an die Regelungen im (künftigen) EWR. 
- Ausbau der Autonomie im Studienrecht. 

- Reduzierung der Zahl der Prüfungswiederholungen. 

- Neufassung von Bestimmungen zur Verbesserung der Vollziehung. 
- Neustrukturierung des Fächerkataloges in Anlage A. 

- Schaffung von akademischen Graden in weiblicher Form. 

Alternative 

- Hinsichtlich der Anpassung an den Europäischen 

Wirtschaftsraum besteht keine Alternative. 

- Beibehaltung bestimmter nicht zufriedenstellender Regelungen. 

Kosten 

- keine. 

EG - Konformität 

- wird hergestellt. 
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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Kunsthochschul - Studiengesetz 

und die Bundesgesetze über technische Studienrichtungen 

geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k eIl 

Das Kunsthochschul - Studiengesetz (KHStG) BGBI. Nr. 187/1983, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 370/1990, 

wird wie folgt geändert: 

1. § 1 lautet: 

"Geltungsbereich 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Studien an den 

Hochschulen künstlerischer Richtung, das sind die Kunst

hochschulen (§ 6 Kunsthochschul - Organisationsgesetz, BGBI. 

Nr. 54/1970) und die Akademie der bildenden Künste in Wien 

(§ 1 Akademie-Organisationsgesetz 1988 - AOG, BGBI. Nr. 25/ 

1988), im folgenden als "Hochschulen" bezeichnet. Die 

Bestimmungen des Bundesgesetzes über technische Studien

richtungen - Tech-StG 1990, BGBI. Nr. 373/1990 über das Studium 

der Architektur sowie die Bestimmungen des Bundesgesetzes über 

geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche Studien

richtungen, BGBI. Nr. 326/1971 über die wissenschaftlich -

künstlerischen Studien für das Lehramt an höheren Schulen 

werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt." 

2. § 11 Abs. 2 dritter Satz lautet: 

"Die Hochschulangehörigen gemäß Abs. 1 Z 3 müssen ordentliche 

Hörer der betreffenden Studienrichtung und österreichische 

Staatsbürger sein." 

3. § 11 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 
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4. § 12 Abs. 3 lautet: 

"(3) (Verfassungsbestimmung) Wahlberechtigt und wählbar zu 

Mitgliedern (Ersatzmitgliedern) der Studienkommission sind jene 

Hochschulangehörigen im Sinne des § 11 Abs.1 Z 1 und 2, die die 

Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 erster Satz erfüllen und die 

österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder die auf Grund 

eines völkerrechtlichen Vertrages dieselben Rechte für den 

Berufszugang haben wie österreichische Staatsbürger." 

5. In § 12 Abs. 5 wird die Wortfolge "Obmann des Dienststellen

ausschusses für die sonstigen Bediensteten" durch "Vorsitzenden 

des Dienststellenausschusses für Hochschullehrer" ersetzt. 

6. § 16 Abs. 3 erster Satz lautet: 

" Auf Ansuchen des Studierenden ist eine Verbindung von 

Fächern, die verschiedenen Studienrichtungen der Hoch-

schulen oder Studienrichtungen der Hochschulen und solcher der 

Universitäten angehören, vom Rektor der Hochschule, an der der 

Schwerpunkt des Studienprogrammes liegt, nach Anhörung der 

zuständigen Studienkommissionen zu bewilligen, wenn die 

Verbindung im Hinblick auf eine künstlerische, künstlerisch _ 

pädagogische oder eine andere künstlerisch - wissenschaftliche 

Berufsvorbildung sinnvoll scheint, wenigstens ein Fach ein 

zentrales künstlerisches F·ach ist und die Bestimmungen des § 16 

Abs. 2 und § 18 Abs. 6 nicht ausreichen (studium irregulare)." 

7. § 23 Abs. 2 Z 1 lautet: 

"1. ein entsprechendes ordentliches Studium an einer 

inländischen oder an einer ausländischen anerkannten Hochschule 

noch nicht abgeschlossen hat;" 

8. Die bisherigen Z 1 bis Z 4 des § 23 Abs. 2 erhalten die 

Bezeichnung "Z 2 bis Z 5". 
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9. § 23 Ahs. 3 lautet: 

"(3) Ist das im Ausland erworbene Reifezeugnis eines 
Bewerbers einem österreichischen Reifezeugnis nicht 

gleichwertig, so sind vom Rektor die erforderlichen 

Ergänzungsprüfungen vor der Aufnahme als ordentlicher Hörer 

vorzuschreiben. Zwischenstaatliche Vereinbarungen über die 

Anerkennung ausländischer Reifezeugnisse werden dadurch nicht 
berührt." 

10. In § 30 Ahs. 1 wird nach dem Wort "ausländischen" das Wort 
"anerkannten" eingefügt. 

11. Dem § 30 Ahs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Das zuständige Organ der Hochschule (Akademie) kann die 

Anrechnung von Studien im Rahmen bestimmter ausländischer 

ordentlicher Studien, insbesondere bei Partnerschaften, 

generell festlegen; dies ist im Mitteilungsblatt der jeweiligen 

Hochschule zu verlautbaren und durch Anschlag an der Amtstafel 
des Rektorates kundzumachen." 

12. In § 31 Ahs. 2 wird nach dem Wort "ausländischen" das Wort 
"anerkannten" eingefügt. 

13. Dem § 31 Ahs. 2 ist folgender Satz a~zufügen: 

"Das zuständige Organ der Hochschule (Akademie) kann die 

Anerkennung von Prüfungen im Rahmen bestimmter ausländischer 

ordentlicher Studien, insbesondere bei Partnerschaften generell 

festlegen; dies ist im MitteilungSblatt der jeweiligen 

Hochschule zu verlautbaren und durch Anschlag an der Amtstafel 
des Rektorates kundzumachen." 
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14. Dem § 38 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Dem Prüfungssenat dürfen im Einzelfall neben dem Vorsitzenden 

höchstens zehn Mitglieder angehören." 

15. § 38 Abs. 3 lautet: 

"(3) Zur Abhaltung von Diplomprüfungen ist an der Hochschule 

für angewandte Kunst in Wien, an der Hochschule für künst

lerische und industrielle Gestaltung in Linz und an der 

Akademie der bildenden Künste in Wien für jede Studienrichtung 

ein Prüfungssenat zu bilden, dem der Rektor oder ein von ihm 

namhaft gemachter Hochschulprofessor als Vorsitzender sowie 

sämtliche Hochschulprofessoren, die in der betreffenden 

Studienrichtung ein zentrales künstlerisches Fach vertreten, 

angehören. Sind in einer Studienrichtung weniger als zwei 

Hochschulprofessoren mit der Lehre eines zentralen 

künstlerischen Faches betraut, so hat der Rektor weitere 

Mitglieder d~s Prüfungs senates aus dem Kreise jener 

Hochschulprofessoren, die ein fachverwandtes zentrales 

künstlerisches Fach vertreten, namhaft zu machen. Der 

Prüfungs senat ist beschlußfähig, wenn neben dem Vorsitzenden 

wenigstens zwei Mitglieder anwesend sind." 

16. § 40 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Zahl der Wiederholungen von nicht bestandenen 

Aufnahmsprüfungen ist nicht begrenzt. Nicht bestandene 

Prüfungen gemäß § 33 Abs. 5 dürfen, soweit nicht die 

Bestimmungen des § 34 Abs. 4 anzuwenden sind, nicht wiederholt 

werden. Nicht bestandene Diplomprüfungen dürfen dreimal 

wiederholt werden. Während der Reprobationsfrist hat der 

ordentliche Hörer·in den zentralen künstlerischen Fächern 

weiter zu inskribieren." 

17. § 40 Abs. 2 zweiter und dritter Satz entfallen. 
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18. Dem § 42 Abs. 3 ist folgender Satz anzufügen: 

"Mit Ausnahme der Diplom- und Abschlußzeugnisse ist eine 

Beglaubigung nicht erforderlich." 

19. Im § 44 Abs. 2 Z 6 wird der Punkt durch einen Strichpunkt 

ersetzt und dem § 44 Abs. 2 wird folgende Z 7 angefügt: 

"7. sein Studium nicht innerhalb der doppelten Studiendauer 

gemäß Anlage A, gemessen an der Zahl der inskribierten 

Semester, mit der letzten Diplomprüfung abgeschlossen hat (§ 34 

Abs. 3 letzter Satz)." 

20. § 45 Abs. 1 lautet: 

"(1) Absolventen der ordentlichen Studien ist auf Antrag vom 

Gesamt(Akademie)kollegium der akademische Grad "Magister / 

Magistra der Künste", lateinische Bezeichnung "Magister / 

Magistra artium" , abgekürzt "Mag. art." zu verleihen. Eine 

posthume Verleihung ist zulässig." 

21. § 45 Abs. 5 lautet: 

"(5) Die Verleihungsurkunde hat folgende Angaben zu 

enthalten: 

1. Vor- und Zuname, allenfalls Geburtsname; 

2. Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit; 

3. absolvierte Studienrichtung (absolvierter 

Studienzweig) in der gesetzlich festgelegten 

Bezeichnung; 

4. Bezeichnung des verliehenen akademischen 

Grades in allen gesetzlich festgelegten Formen." 
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22. Dem § 45 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

"(7) Werden die Voraussetzungen für die Erwerbung eines 

akademischen Grades mit demselben Wortlaut mehr als einmal 

erbracht, so ist derselbe akademische Grad auch mehrfach zu 

verleihen." 

23. Dem § 47 wird folgender Satz angefügt: 

"Wurde derselbe akademische Grad gemäß § 45 Abs. 7 mehrfach 

verliehen, so darf dieser Grad nur einfach geführt werden." 

24. § 49 lautet: 

"Nostrifizierung auländischer Grade und Studienabschlüsse 

§ 49.(1) Personen, die einen ordentlichen Wohnsitz in 

Österreich haben oder die glaubhaft machen, sich auf Grund 

einer entsprechenden künstlerischen Tätigkeit dauernd in 

Österreich niederzulassen oder sich nachweislich um eine 

Anstellung in Österreich bewerben, für die die Nostrifizierung 

eine der Voraussetzungen darstellt, und die an einer 

anerkannten ausländischen Hochschule oder an einer solchen 

gleichrangigen Anstalt ein Studium absolviert haben, sind 

berechtigt, die Anerkennung dieses Studienabschlusses beim 

Gesamt(Akademie)kollegium jener Hochschule, an der das ent

sprechende Studium eingerichtet ist, zu beantragen 

(Nostrifizierung). 

(2) Der Antragsteller hat das ensprechende inländische 

Studium beziehungsweise den entsprechenden akademischen Grad 

anzugeben. Folgende Nachweise sind vorzulegen: 

a) Geburtsurkunde; 

b) Nachweis des ordentlichen Wohnsitzes des Antrag

stellers in Österreich oder der Nachweis im Sinne des Absatz 1 

erster Satz; 
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c) bei Studien, die nach Maßgabe der Anlage A die Reife

prüfung einer höheren Schule voraussetzen, das Reifezeugnis 

oder die Urkunde, auf Grund derer der Bewerber an der 

anerkannten ausländischen Hochschule oder einer solchen 

gleichrangigen Anstalt zum Studium zugelassen wurde; 

d) Nachweis über die vergleichbare Qualität des an der 

anerkannten ausländischen Hochschule oder an einer solchen 

gleichrangigen Anstalt absolvierten Studiums mit dem Studium an 

einer österreichischen Hochschule künstlerischer Richtung, 

sofern diese für das Gesamt(Akademie)kollegium nicht außer 

Zweifel steht; 

e) die Nachweise über die an der anerkannten ausländischen 

Hochschule oder an einer solchen gleichrangigen Anstalt 

besuchten Lehrveranstaltungen, abgelegten Prüfungen einschließ

lich der Prüfungsarbeiten und der allenfalls angefertigten 

Diplomarbeit; 

f) diejenige Urkunde, die als Nachweis der Verleihung des 

akademischen Grades, falls jedoch ein solcher nicht zu ver

leihen war, als Nachweis des ordnungsgemäßen Studienabschlusses 

ausgestellt wurde. 

Die Unterlagen gemäß lit. abis e können auch in beglaubigter 

Abschrift vorgelegt werden. 

(3) Das Gesamt(Akademie)kollegium der Hochschule kann von der 

Vorlage einzelner Urkunden absehen, wenn innerhalb angemessener 

Frist glaubhaft gemacht wird, daß die Urkunden nicht oder nur 

mit übergroßen Schwierigkeiten beigebracht werden können und 

überdies die vorgelegten Urkunden für eine Entscheidung 

ausreichen. 

(4) Unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt des Ansuchens 

geltenden Studienvorschriften einschließlich des an der 
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Hochschule geltenden Studienplanes hat das Gesamtkollegium nach 

Anhörung des Abteilungskollegiums beziehungsweise das 

Akademiekollegium zu prüfen, ob das im Ausland absolvierte 

Studium des Antragstellers hinsichtlich der Anforderungen, des 

Gesamtumfanges sowie der Studieninhalte so aufgebaut war, ·daß 

es mit dem im Antrag genannten inländischen Studium in bezug 

auf das Ergebnis der Gesamtausbildung als gleichwertig 

anzusehen ist. 

(5) Soferne die Gleichwertigkeit gemäß Abs. 4 nicht zur 

Gänze gegeben ist und einzelne Ergänzungen fehlen, so hat der 

Antragsteller als Gasthörer die ihm vorgeschriebenen Lehr

veranstaltungen zu besuchen und Prüfungen abzulegen. 

(6) Nach Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen der Abs. 4 

und 5 hat das Gesamt(Akademie)kollegium der Hochschule 

bescheidmäßig festzulegen, welchem inländischen Studien

abschluß das im Ausland absolvierte Studium entspricht und 

welchen inländischen akademischen Grad, beziehungsweise welche 

inländische Berufsbezeichnung der Antragsteller auf Grund der 

Nostrifizierung zu führen berechtigt ist. Das Recht gemäß § 48 

bleibt unberührt. 

(7) Die erfolgte Nostrifizierung ist auf der Urkunde gemäß 

Abs. 2 lit f zu vermerken. 

(8) Mit Dienstantritt als Ordentlicher Hochschulprofessor 

oder Ordentlicher Universitätsprofessor in Österreich gelten 

die Studienabschlüsse einer ausländischen anerkannten 

Hochschule oder einer solchen gleichrangigen Anstalt sowie im 

Ausland erworbene akademische Grade als nostrifiziert. Der 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung hat nach Anhörung 

des Gesamt(Akademie)kollegiums der Hochschule unter sinngemäßer 

Anwendung des Abs. 6 und 7 die Nostrifizierung zugleich mit der 

Ernennung festzustellen. 
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(9) Auf Nostrifizierungsverfahren sind die Bestimmungen über 

die Anrechnung von Studien und die Anerkennung von Prüfungen 
nicht anzuwenden (§ 30 und § 31). 

(10) Der gleiche Nostrifizierungsantrag darf nur an einer 

einzigen Hochschule gestellt werden. 

(11) Die Nostrifizierung ist unzulässig, wenn dem Bewerber 

der inländische akademische Grad nicht hätte verliehen werden 
dürfen ~. 

(12) § 46 ist anzuwenden. 

(13) Zwischenstaatliche Vereinbarungen werden durch die 
vorangehenden Absätze nicht berührt." 

25. Der bisherige § 50 erhält die Bezeichnung "§ 50 Abs. I". 

26. § 50 Abs. 2 lautet: 

"(2) Für Absolventen von Lehrgängen (§ 21) kann durch 

Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 

das Recht auf Führung einer Berufsbezeichnung eingeräumt 

werden, soferne dieser Lehrgang nach Inhalt und Umfang des 

angebotenen Unterrichts einer selbständigen Berufsausbildung 

entspricht. Die jeweilige Berufsbezeichnung ist vom Gesamt

(Akademie)kollegium nach Anhörung des(r) für die Durchführung 

des Lehrganges verantwortlichen Angehörigen der Hochschule 

(Akademie) vorzuschlagen. Die Berufsbezeichnung hat aus den 

Worten "Akademisch geprüfteir ..... " mit einem für die 

Absolventen des jeweiligen Lehrganges typischen Zusatz zu 

bestehen. Vom Gesamt(Akademie)kollegium kann auch eine 

entsprechende Abkürzung vorgeschlagen werden." 

27. In § 51 Abs. 3 ist im ersten Satz nach dem Wort 

"Erhebungen" die Wendung "unter Angabe der Matrikelnummer" 

einzufügen. 
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28. § 51 Abs. 5 und 6 lauten: 

"(5) Folgende im Zuge der Verwaltung an den Hochschulen 

automationsunterstützt verarbeiteten Daten der Studierenden 

sind dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zur 

Führung einer Zentralen Hörerevidenz und für den Hochschul

bericht (§ 54) zu übermitteln: 

1. Matrikelnummer, Name und allfällige Studienabschlüsse 

oder akademische Grade, Geburtsdatum und Geschlecht; 

2. Staatsbürgerschaft und Gebührenstatus gemäß dem 

Hochschul-Taxengesetz 1972; 

3. Schulform und Datum der Reifeprüfung; 

4. Aufnahme- und Abgangsdatum sowie Hörerstatus an der 

Hochschule; 

5. Staatenkennzeichen, Postleitzahl und Ort der Zustell

adresse sowie der Anschrift am Heimatort; 

6. Kennzeichnung, Zulassungsdatum und -status sowie 

Inskriptionen jedes Studiums; 

7. Art und Datum erfolgreich abgelegter studienabschnitts

oder studienabschließender Prüfungen. 

(6) Der Hochschulbibliothek sind zur Führung eines 

automationsunterstützten Bibliotheks-Entlehnsystems folgende 

Daten der Studierenden zu übermitteln: Matrikelnummer, 

Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum, akademischer Grad, 

Staatsbürgerschaft, Geschlecht, Zustell- und Heimatadresse." 

29. § 52 Abs. 2 lautet: 

"(2) Gegen Bescheide des Vorsitzenden des Prüfungs senates 

oder der Prüfer, mit denen die Zulassung zu einer Prüfung 

verweigert oder eine Prüfung für ungültig erklärt oder eine 

Entscheidung gemäß § 39 Abs. 6 getroffen wird, ist die 

Berufung an das Gesamt(Akademie)kollegium als zweite und letzte 

Instanz zulässig." 
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30. § 55 Abs. 1 erster Satz lautet: 

"Studierende und Absolventen von Konservatorien mit 

Öffentlichkeitsrecht im Inland und von solchen gleichrangigen 

Anstalten im Ausland, die ein Studium als ordentlicher Hörer an 

einer Hochschule für Musik und darstellende Kunst anstreben, 

sind berechtigt, eine tlbertrittsprüfung abzulegen." 

31. Der bisherige § 57 erhält die Bezeichnung "§ 57 Abs. I". 

32. § 57 Abs. 2 bis 7 lauten: 

"(2) § I, § 11 Abs. 2, § 12 Abs. 3 und 5, § 16 Abs. 3, § 23 

Abs. 2 und Abs. 3, § 30 Abs. I, § 31 Abs. 2, § 38 Abs. 2 und 

Abs. 3, § 42 Abs. 3, § 44 Abs. 2, § 45 Abs. I, Abs. 5 und 

Abs. 7, § 47, § 49, § 50, § 51 Abs. 3, Abs. 5 und Abs. 6, § 52 

Abs. 2 und § 55 Abs. 1 sowie die Anlage A, Abschnitt X dieses 

Bundesgesetzes in der Fassung der Novelle BGBI.Nr . .... 1 .... 
treten nach Maßgabe der folgenden Absätze mit 1. Jänner 1993 in 

Kraft. 

(3) Für Ansuchen gemäß § 16 Abs. 3, die vor dem 1. Feber 

1993 im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

eingelangt sind, ist § 16 Abs. 3 in der Fassung vor dem 

Bundesgesetz BGBI. Nr . .... 1 .... anzuwenden. 

(4) Für Prüfungskandidaten, die vor dem 1. Feber 1993 

Prüfungen gemäß § 44 Abs. 2 bereits zweimal wiederholt haben, 

gilt § 44 Abs. 2 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. Nr . 

. . . . I .... 

(5) § 49 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr . 

.... I ... ist auf jene Verfahren anzuwenden, die ab dem I.Feber 

1993 anhängig gemacht werden. 

(6) Z 34 bis Z 36 treten mit 1. September 1992 in Kraft. 
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(7) Absolventinnen, denen vor dem Inkrafttreten dieses 

Gesetzes ein akademischer Grad gemäß § 45 Abs. 1 verliehen 

wurde, können diesen Grad in der weiblichen Form führen. Der 

Rektor der Hochschule (Akademie), an der akademische Grad 

erworben wurde, hat auf Antrag der Absolventin mit Bescheid die 

Berechtigung zur Führung des akademischen Grades 

festzustellen." 

33. In der Anlage A Z. 32 A. lauten die sonstigen Pflichtfächer 

im Grundstudium: 

"Bewegungsformen" 

34. In der Anlage A Z. 32 B. Studienzweig "Schauspiel", lauten 

die sonstigen Pflichtfächer: 

"a) Theater- und Literaturgeschichte; 

b) Musikalische Gestaltung und Musikkunde; 

c) Kostüm und Maske; 

d) Theatertanz; 

e) Körperliches Training; 

f) Hörspiel; 

g) Fernsehen; 

h) Rechtskunde." 

35. In der Anlage A Z. 32 B. Studienzweig "Regie", wird bei 

den sonstigen Pflichtfächern folgende lit. i) angefügt: 

"i) Rechtskunde." 

36. In der Anlage A, Abschnitt X, lauten die Studienrichtungen: 

"Malerei und Graphik; Bildhauerei; Visuelle Gestaltung; 

Medailleurkunst und Kleinplastik." 
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37. In der Anlage A, Abschnitt X, B. Besondere Bestimmungen, 

entfällt "Z 39 lit C". 

38. In der Anlage A, Abschnitt X, B. Besondere Bestimmungen, 

wird nach der Z. 39 folgende HZ. 40" eingefügt: 

HZ. 40 "Visuelle Gestaltung": 

Zentrales künstlerisches Fach: 

Visuelle Gestaltung 

Sonstige Pflichtfächer: 

a) Gesellschafts- und Kulturtheorie; 

b) Philosophie und Kunstgeschichte; 

c) Theoretische und anwendungsorientierte Grundlagen des 

Computers; 

d) Kulturelles Management und Medien in Theorie und Praxis." 

39. Die bisherigen Studienrichtungen HZ. 40 bis Z. 49" erhalten 

die Bezeichnung HZ. 41 bis Z. 50". 

Art i k e 1 II 

Das Bundesgesetz über technische Studienrichtungen (Tech-StG 

1990), BGBl. Nr. 373/1990, wird wie folgt geändert: 

1. § 13 Abs. 8 lautet: 

"(8) Dem Prüfungs senat gehören sämtliche Leiter einer 

Meisterklasse für Architektur sowie sämtliche Vorstände jener 

Lehrkanzeln, die der Abteilung Architektur zugeordnet sind, an. 

Vorsitzender des Prüfungssenates ist der Rektor oder ein von 

ihm namhaft gemachter Hochschulprofessor." 
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2. § 13 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr . 

... 1 .... tritt mit .... in Kraft. 

Art i k e 1 111 

Das Bundesgesetz über technische Studienrichtungen BGBl. Nr. 

290/1969, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 

374/1989, wird wie folgt geändert: 

1. § 15 Abs. 5 vierter und fünfter Satz lauten: 

"Dem Prüfungssenat gehören sämtliche Leiter einer Meisterklasse 

für Architektur sowie sämtliche Vorstände jener Lehrkanzeln, 

die der Abteilung Architektur zugeordnet sind, an. Vorsitzender 

des Prüfungs senates ist der Rektor oder ein von ihm namhaft 

gemachter Hochschulprofessor." 

2. § 15 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr . 

.... 1 .... tritt mit 1 ...... in Kraft. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

1. Die Rechtsanpassung an den Europäischen Wirtschaftsraum 

betrifft einige Bestimmungen des geltenden Kunsthochschul

Studiengesetzes, die umzugestalten sind. Zu nennen sind 

.Bestimmungen, die auf die österreichische Staatsbürgerschaft 

abstellen und die Mehrfachverleihung ·von akademischen 

Graden, basierend auf der EG-Regelung über die Anerkennung 

von Diplomen. Auch die Klarsteilung und Neufassung der 

Nostrifizierungsbestimmungen ist zu erwähnen. 

2. Maßnahmen zum weiteren Ausbau der Autonomie im Studienrecht 

und Dezentralisierung von Entscheidungsbefugnissen, wie z.B. 

die Genehmigung der studia irregularia und die Bewilligung 

der Prüfungswiederholungen durch die Prüfer ohne Befassung 

des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung sind 

legistisch umzusetzen. 

3. In den Entwurf wurden weiters Bestimmungen aufgenommen, die 

der Bereinigung von Rechtsproblemen dienen, die in der 

täglichen Vollzugspraxis aufgetreten sind. In Anlehnung an 

die Novelle zum Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz BGBl. 

Nr. 306/1992 wurden auch für den Kunsthochschulbereich 

relevante Lösungen im Entwurf berücksichtigt. 

Die vorgeschlagenen Änderungen verursachen keine Mehrkosten für 

den Bund. 

Die EG-Konformität ist gegeben bzw. wird im Zuge dieser Novel

lierung hergestellt. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage bildet Art. 14 B-VG. 
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Besonderer Teil 

Zu Z 1: 

Diese Änderung dient der Klarstellung und der Anpassung an neue 

Rechtsvorschriften. 

Zu Z 2 bis 4: 

Derzeit dürfen ausschließlich österreichische Staatsbürger 

Mitglieder" der"StudienkOminission sein; dies widerspricht mit 

Ausnahme der studentischen Mitglieder den geltenden 

EG-Regelungen. Der Zugang von Personen, die als Ausländer an 

den österreichischen Kunsthochschulen in der Lehre und der 

Erschließung 

werden. 

Zu Z 5: 

der Künste mitwirken, soll dadurch eröffnet 

Durch Art. IV der BDG-Novelle 1988, BGBl. Nr. 148/1988, 

betreffend die Novellierung des Bundes-Personalvertretungs

gesetzes, wurden die beim Dienststellenausschuß für die 

sonstigen Bediensteten bezeichneten Personengruppen, die 

Bundes- und Vertrags lehrer sowie die Vertragsassistenten dem 

Dienststellenausschuß für die Hochschullehrer zugeordnet. Diese 

materielle Derogation ist nunmehr auch gesetzlich 
klarzustellen. 

Zu Z. 6: 

Die Übertragung der Zuständigkeit zur Genehmigung eines studium 

irregulare an den jeweiligen Rektor der Hochschule dient einem 

weiteren sinnvollen Ausbau der Autonomie der Hochschulen 

künstlerischer Richtung im Studienrecht. Da die inhaltliche 

Entscheidung bereits jetzt den zuständigen Organen an den 

Hochschulen obliegt, hat nunmehr der Rektor jener Hochschule, 

an der der Schwerpunkt des geplanten Studienprogrammes , liegt 
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und von der auch der akademische Grad zu verleihen 

Befassung der betroffenen Studienkommissionen, ein 

ist, nach 

studium 

irregulare zu genehmigen, wenn ein bloßer Fächertausch nicht 

ausreicht. 

Sinn dieser Neuregelung ist auch, die formelle Entscheidung 

dorthin zu verlegen, wo die inhaltliche Entscheidung erfolgt. 

Eine gesonderte Bestimmung war erforderlich, daß ein solches 

studium irregulare nur im Einvernehmen mit allen an einem 

Studienprogramm beteiligten Hochschulen bzw. Universitäten 

bewilligt und durchgeführt wird. 

Zu Z 7 und 8: 

Zahlreiche Ausländer, welche bereits in ihrem Heimatland oder 

im Ausland ein Vollstudium - vor allem - an einer Musikhoch

schule abgeschlossen haben, streben die Aufnahme als ordent

licher Hörer an einer österreichischen Hochschule an. Dies ist 

auch einer der Gründe für den hohen - und vom Rechnungshof 

kritisierten - Ausländeranteil an den österreichischen Kunst

hochschulen; nach Ansicht der zuständigen Fachvertreter bei der 

Aufnahmsprüfung aber garantieren die ausländischen Studierenden 

in Österreich ein hohes beziehungsweise internationales Niveau. 

Durch die Verbesserung der Gasthörerregelung und Schaffung 

einer neuen Bestimmung werden in Hinkunft diese Studienwerber 

aus dem Ausland als Gasthörer aufzunehmen sein. 

Zu Z 91 

Durch die ständig wachsende internationale Verflechtung des 

Studienwesens ist es notwendig, auch bei der Zulassung zum 

einem Kunsthochschulstudium, das die Ablegung einer Reife

prüfung voraussetzt, Änderungen vorzunehmen. Die Überprüfung 

solcher ausländischen Reifezeugnisse, ausgenommen sind 

weiterhin Konventionszeugnisse gemäß BGBl. Nr. 44/1957, durch 

den Rektor soll sicherstellen, daß der Zulassungswerber 
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über 

des 

der 

ein Ausbildungsniveau verfügt, das ihn zur Absolvierung 

gewählten Studiums befähigt. Ein Vergleichsmaßstab könnte 

Katalog von Unterrichtsgegenständen an derjenigen Form 

einer höheren Schule in Österreich sein, die dem Reifezeugnis 

des Bewerbers inhaltlich am nächsten kommt. 

Zu. Z 10 bis 13: 

Diese Änderungen erleichtern die studienrechtlichen Vor

aussetzungen für die Absolvierung von Studien im Ausland, 

insbesondere auch für die Teilnahme an den zahlreichen EG -. 
Programmen (z.B. ERASMUS). 

Im übrigen wird klargestellt, daß es sich bei den ausländischen 

Hochschulen jedenfalls um anerkannte zu handeln hat. 

Zu Z 14 bis 15: 

Zur Vermeidung von unüberschaubaren Prüfungssenaten, deren 

Mitglieder im Einzelfall oft gar nicht von der jeweiligen 

Prüfung betroffen sind, soll es in Hinkunft möglich sein, zwar 

für jede Studienrichtung einen Prüfungssenat zu bilden, dem die 

Fachvertreter, und zwar diejenigen, die in der betreffenden 

Studienrichtung ein zentrales künstlerisches Fach repräsen

tieren als Mitglieder anzugehören haben, daß aber eine Höchst

zahl von zehn Mitgliedern - neben dem Vorsitzenden - an der 

Entscheidungsfindung jeweils über eine Diplomprüfung mitzu

wirken haben. Für die Beschlußfähigkeit eines Prüfungssenates 

im Einzelfall ist dann, wenn Fachvertreter nicht ausreichend 

vorhanden sind, vorzusehen, daß auch ein Hochschulprofessor 

eines fachverwandten künstlerischen Faches in den Prüfungssenat 

aufgenommen werden kann. 

Zu Z 16 und 17: 

Auch diese Neuregelungen betreffen die Übertragung der Bewilli

gung der Prüfungswiederholungen generell in den Zuständigkeits-
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bereich der Hochschule, da eine Einschaltung des Bundesministe

riums für Wissenschaft und Forschung entbehrlich scheint. 

Ferner wird die Zahl der Prüfungsantritte reduziert und dem 

EG - Niveau angenähert. Die Aufhebung des Genehmigungsver

fahrens beseitigt auch einen erheblichen Verwaltungsaufwartd. 

Zu Z 18: 

Grundsätzlich ist bei der maschinellen Ausstellung von 

Zeugnissen . der bloße Aufdruck des Namens der Urkundsperson 

ausreichend. Eine Beglaubigung jedoch ist bei "höherrangigen" 

Zeugnissen unentbehrlich und mußte dies daher eigens normiert 

werden. 

Zu Z 19: 

Die in § 34 Abs. 2 normierte Unzulässigkeit, das Studium unter 

bestimmten Voraussetzungen fortzusetzen, erfordert auch die 

Berücksichtigung durch Anfügung an diese Bestimmung. 

Zu Z 20 bis 23: 

Ausgehend von der EG-Regelung über die Anerkennung von Diplo

men, wurde nunmehr die Möglichkeit geschaffen, den akademischen 

Grad mit demselben Wortlaut mehrfach zu verleihen. Darüber 

hinaus wurde ein Mindestkatalog von Angaben festgelegt, die in 

den Urkunden über die Verleihung der akademischen Grade aufzu

nehmen sind. Auf Grund der Erfahrungen über die unterschied

liche . Handhabung an den einzelnen Hochschulen, insbesondere 

aber für eine Verwendung dieser Urkunden im Ausland, soll zur 

Vermeidung von unrichtigen Beurteilungen der bisher 

ausgestellten Abschlußbescheinigungen nunmehr gesetzlich 

festgelegt werden, welche Angaben die Verleihungsurkunde 

aufzuweisen hat. Im Kunsthochschulbereich scheint sch0n im 

Hinblick auf die Art der Studien und des Fehlens der im 

universitären 

Möglichkeiten, 

Bereich 

wie 

gesetzlich zulässigen vielfältigen 

z.B. Erweiterungsstudien, auch eine 
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mehrmalige feierliche Verleihung im Falle der Absolvierung 

mehrerer ordentlicher Studien, gerechtfertigt. Eines eigenen 

gesetzlichen Hinweises bedürfen die Regelungen, daß der 

akademische Grad mehrfach verliehen werden kann, dieser aber 

nur einfach geführt werden darf sowie auch die Möglichkeit, den 

Absolventinnen auf Antrag den akademischen Grad in der 

weiblichen Form zu verleihen. 

Zu Z 24: 

Die Erfahrungen mit den Nostrifizierungsangelegenheiten haben 

das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung unter 

Berücksichtigung der Judikatur der Höchstgerichte veranlaßt, 

eine umfassende Neuregelung auch mit Bezugnahme auf die EG 

Konformität vorzunehmen. 

1. Eine grundlegende Änderung betrifft den Umstand, daß nicht 

nur, wie bisher, die ordentlichen Studien, sondern auch die 

Kurzstudien nostrifiziert werden können. Aus diesem Grunde 

wird der Begriff des ordentlichen Studiums nicht mehr 

verwendet und durch den allgemeinen Begriff "Studium" 

ersetzt. Ein an einer anerkannten ausländischen Hochschule 

bzw. an einer solchen gleichrangigen Anstalt abgeschlossenes 

Kurzstudium kann demnach ebenso Gegenstand eines 

Nostrifizierungsverfahrens sein. 

2. Der ordentliche Wohnsitz des Antragstellers wurde weiterhin 

als notwendiger Anknüpfungspunkt beibehalten. Um aber sol

chen Antragstellern entgegenzukommen, die die begründe~e 

Absicht haben, sich dauernd in Österreich niederzulassen 

und hier einen Beruf auszuüben, der den Studienabschluß 

einer Hochschule künstlerischer Richtung oder die 

Nostrifizierung eines ausländischen Studienabschlusses vor

aussetzt oder hier künstlerisch z.B. freischaffend zu 

wirken, wurde das Tatbestandselement der Glaubhaftmachung 

dieser Voraussetzungen geschaffen. 
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3. Weiterhin gilt allgemein als Voraussetzung für die Durchfüh

rung eines Nostrifizierungsverfahrens die Einrichtung eines 

vergleichbaren Studiums an einer der Hochschulen künst

lerischer Richtung in Österreich. Entscheidend ist also 

nach wie vor die Qualität der Studien und der Hochschulen 

als Grundlage für die Entscheidung des Gesamt(Akademie)

kollegiums. 

4. Wesentlich ist jedoch die Neuerung, daß die Beweislast für 

die Erbringung und Vorlage der Nachweise dem Antragsteller 
obliegt. Detailliert wird aufgezählt, welche Unterlagen _ 

wenn auch einzelne in beglaubigter Abschrift - beizubringen 

sind. Insbesondere wird nunmehr dem Antragsteller aufge

tragen, den Nachweis darüber zu erbringen, daß er im Ausland 

sein Studium an einer anerkannten Hochschule absolviert hat, 

deren Anforderungsprofil den Qualitätskriterien der öster

reichischen Hochschulen entspricht. Nur für den Fall, daß 

die Qualität und der Status der Hochschule im Ausland außer 

Streit steht, kann von einem solchem Nachweis abgesehen 

werden~ 

Mit dieser Neuregelung wird auch klargestellt, daß dem 

zweiten Halbsatz des § 28 lit e des Kunsthochschul

Organisationsgesetzes materiell derogiert wurde. 

Antragsberechtigt ist demnach in Hinkunft ausschließlich der 

Nostrifikationswerber. Dem Abteilungskollegium kommt in 

einzelnen Belangen ein Mitwirkungsrecht im Sinne einer 

Anhörung zu. 

5. Das für die Nostrifizierung zuständige Organ der Hochschule, 

also das Gesamt(Akademie)kollegium, kann zwar von der 

Vorlage einzelner Unterlagen absehen, doch müssen die 

insgesamt vorgelegten Unterlagen für eine abschließende 

Entscheidung ausreichen. 
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6. Bei der Beurteilung des Ansuchens sind die einzelnen 

Kriterien der Gleichwertigkeit des im Ausland absol-

vierten Studiums maßgeblich. Hiefür sind die im Inland 

geltenden besonderen Studienvorschriften zum Zeitpunkt der 

AntragsteIlung heranzuziehen. Die Hauptfrage für die 

Nostrifizierbarkeit eines im Ausland abgeschlossenen 

Hochschulstudiums, also eines ordentlichen Studiums oder 

eines Kurzstudiums, ist die Fähigkeit des Antragstellers 

künstlerisch bzw. wissenschaftlich-künstlerisch in gleicher 

Weise vorgebildet zu sein, wie ein österreichischer Absol

vent. Von amtswegen ist hierbei festzustellen, welchem 

inländischen Studienabschluß der ausländische Studienab

schluß am ehesten entspricht. Im Rahmen des Ermittlungsver

fahrens kann auch ein Stichproben-Test durchgeführt werden, 

um nähere Auskünfte über die Inhalte des ausländischen 

Studiums zu erhalten. 

7. Aus Gründen der Verfahrensökonomie wurde von der bescheid-

mäßigen 

Abstand 

werden 

Festlegung von Auflagen während des Verfahrens 

genommen. Einzelne Ergänzungen, die aufgetragen 

können, sollten ein Ausmaß von 25 Prozent des nach 

den österreichischen besonderen Studienvorschriften gefor

derten Leistungsumfanges nicht überschreiten. Damit im 

Zusammenhang steht auch die Änderung des Hörerstatus eines 

Nostrifikationswerbers und und seine organisatorische Ein

ordnung als Gasthörer. 

8. Treffen sämtliche Voraussetzungen zu, bzw. werden die auf

getragenen Ergänzungen vom Antragsteller erbracht, so ist 

die Nostrifizierung, die konstitutiven Charakter hat, be

scheidmäßig auszusprechen. Im Falle der Abweisung des An

trages ist der Antragsteller auf die Möglichkeit der Zulas

sung zum entsprechenden Studium und der Anrechnung von 

Studien und Anerkennung von Prüfungen hinzuweisen. 
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Die übrigen Bestimmungen nehmen auf die geltende Rechtslage 

Bezug, wie z.B. die Nostrifizierung der akademischen Grade 

und der Studienabschlüsse von Personen, die auf die 

Planstelle eines Ordentlichen Hochschulprofessors in 

Österreich ernannt werden oder die Unzulässigkeit der 

Nostrifizierung in jenen Fällen, in denen z.B. der Bewerber 

in Österreich bereits vom Studium ausgeschlossen wurde. 

Zu Z 25 und 26. 

Über Wunsch der Hochschulen künstlerischer Richtung ist nunmehr 

vorgesehen, den Absolventen "von Lehrgängen, ebenso wie bereits 

den Absolventen der Kurzstudien, durch verordnung des Bundes

ministers für Wissenschaft und Forschung eine Berufsbezeichnung 

zu verleihen, sofern dieser Lehrgang nach Inhalt und Umfang des 

angebotenen Unterrichts einer selbständigen Berufsausbildung 

entspricht. Ebenso wie im Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz 

kann auf Antrag für solche Berufsbezeichnungen eine Abkürzung 

vorgesehen werden. 

Zu Z 27 und 28: 

Das Datenschutzgesetz (§ 6) verlangt, daß auch die Matrikel-

nummer explizit 

sichergestellt, 

in diesem Gesetz genannt wird. Dadurch ist 

daß die Hochschulstatistik, die zum Großteil 

auf Verwaltungsdaten der Hochschulen beruht, .in ihrer der

zeitigen Form beibehalten werden kann. 

Ein erheblicher Teil der gemäß § 51 Abs. 5 

statistischen Erhebungen wird durchgeführt, indem 

zulässigen 

Daten der 

Zentralen Hörerevidenz gemäß § 7 Abs. 1 Z 3 des Datenschutz

gesetzes dem Österreichischen Statistischen Zentralamt 

übermittelt werden, sodaß die (neuerliche) Ermittlung dieser 

Informationen beim Studierenden selbst entbehrlich ist. 

Anläßlich der Erlassung der Kunsthochschul - Studienevidenz-

verordnung wurde vom Datenschutzrat angeregt, die nähere 
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Spezifikation der Datenarten und ihre Auflistung gemäß § 7 

Abs. 1 Z 1 des Datenschutzgesetzes im Kunsthochschul-Studien

gesetz ausdrücklich vorzunehmen. Es handelt sich um jene Daten, 

die von den Hochschulen in regelmäßigen Abständen dem Bundes

ministerium für Wissenschaft und Forschung übermittelt werden. 

Die Zentrale Hörerevidenz hat im wesentlichen zwei Funktionen, 

nämlich Datenaufbereitung für die amtliche Hochschulstatistik 

und Quelle der ressorteigenen Statistik (z.B.Hochschulbericht). 

Bei der Vorbereitung der Daten für das Statistische Zentralamt 

ist es aber auch erforderlich, Fehlverwendungen oder Mehrfach

vergaben von Matrikelnummern zu bereinigen. Dafür sind das 

Geburtsdatum und der Name des Studierenden unverzichtbar, 

obgleich der Name für die eigentlichen statistischen 

Auswertungen nicht relevant ist. 

Auch an den Hochschulbibliotheken soll das automationsunter

stützte Bibliotheks-Entlehnsystem (BIBOS) aufgebaut werden. Zur 

Durchführung sind e~n~ge personenbezogene Daten der 

Studierenden erforderlich. Mit dieser neuen Bestimmung wird 

die ausdrückliche gesetzliche Grundlage für eine Daten

übermittlung vom Rektorat (Akademiedirektion) an die jeweilige 

Hochschulbibliothek geschaffen. 

Zu Z 29: 

Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde die Zuständigkeit in 

Prüfungsangelegenheiten klargestellt, daß das Gesamt

(Akademie)kollegium als zweite und letzte Instanz fungiert. 

Zu Z 30: 

Nicht nur in Entsprechung der EWR - Rechtsanpassung ist nunmehr 

vorgesehen, daß an Konservatorien - im Inland und im Ausland -

begonnene Studien nach Ablegung einer Übertrittsprüfung an den 

Hochschulen für Musik und darstellende Kunst in Wien, Graz und 
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Salzburg fortgesetzt werden können. Für den Fall jedoch, daß 

eine solche Übertrittsprüfung nicht abgelegt wird, kann ein 

Vorstudium an diesen Institutionen nicht angerechnet werden. 

Ferner wollte man die Möglichkeit eröffnen, ausländische 

Konservatoren mitzuberücksichtigen. 

Zu Z 31 und 32: 

Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sollen mit 1 .... in 

Kraft treten. Zur Wahrung der Rechtssicherheit ist auf einige 

Regelungen näher einzugehen. 

Betroffen sind die Anträge auf Genehmigung eines studium 

irregularei hierfür ist die Festlegung eines Stichtages für das 

Einlangen eines bereits gestellten Antrages im Bundes

ministerium für Wissenschaft und Forschung maßgeblich. 

Jene Prüfungskandidaten, die mit Inkrafttreten dieses Gesetzes 

die genannten Prüfungen bereits zweimal abgelegt haben, sollen 

weiterhin die bis zum Inkrafttreten geltenden Wiederholungs

möglichkeiten haben. 

Die Neuregelung der Nostrifizierung soll nur auf jene Verfahren 

anwendbar sein, die nach dem Zeitpunkt des Wirksamkeitsbeginnes 

dieses Bundesgesetzes anhängig gemacht werden. Alle übrigen 

Verfahren sind nach der alten Rechtslage durchzuführen. 

Absolventinnen, denen der akademische Grad noch nicht in der 

weiblichen Form verliehen wurde, können diesen nunmehr führen 

und sind überdies berechtigt, einen entsprechenden Fest

stellungsbescheid zu verlangen. 

Zu Z 33 bis 35: 

Die Studienkommissionen für die Studienrichtung "Darstellende 

Kunst" in Wien, Graz und Salzburg haben eine Änderung der im 

Fächerkatalog genannten Pflichtfächer im Grundstudium und in 
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qen jeweiligen Studienzweigen im zweiten Abschnitt beschlossen, 

die einer Gesetzesänderung bedürfen. Um diese sinnvolle 

Änderung nicht weiter zu verzögern, ist vorgesehen, diese 

Bestimmung rückwirkend, also mit 1. September 1992, in Kraft 

treten zu lassen. Die Verringerung des Stundenausmaßes und 

damit die Entlastung des jeweiligen Hochschulbudgets 

rechtfertigen 

solche Maßnahme. 

auch im Interesse der Studierenden - eine 

Zu Z 36 bis 39: 

An der Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung 

in Linz wird seit 1979 versuchsweise eine Ausbildung im Bereich 

der Visuellen Gestaltung angeboten, die die experimentelle 

Vielfalt künstlerischer Phantasie in unterschiedlichen 

Umsetzungsformen (Architektur, Design, Photo, Film, Video, 

Rauminstallation etc.) zum Gegenstand hat. Nunmehr soll eine 

zeitgemäße Computerausbildung dazukommen, um eine zukunfts

orientierte Berufsausbildung garantieren zu können. Dabei steht 

die konzeptionelle Kreativität im Zentrum der künstlerischen 

Ausbildung, begleitet von theoretischen Lehrinhalten, die in 

den sonstigen Pflichtfächern ihren Niederschlag finden. Der von 

der Meisterklasse gestellte Antrag auf Einrichtung einer 

eigenen Studienrichtung wurde auch vom Gesamtkollegium der 

Hochschule unterstützt. 

Im Unterschied zur Visuellen Mediengestaltung, die anwendungs

orientiert ausgerichtet ist, stellt die neue Studienrichtung 

weiterhin das Experiment in den Mittelpunkt der Ausbildung und 

tritt somit nicht in Konkurrenz zu den anwendungsorientierten 

Meisterklassen. Der Umfang soll bei acht Semestern - wie bisher 

der Studienversuch - bleiben. 

Durch die Einfügung der neuen Studienrichtung "Visuelle 

Gestaltung" als Z. 40 erhalten die nachfolgenden 

Studienrichtungen der Anlage neue Ziffern. 
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Zu Artikel II und III: 

Die Neufassung des § 38 Abs. 3 (Z.15) erfordert eine Anpassung 

und Adaptierung der gegenständlichen Studiengesetze, da in 

diesen Sonderbestimmungen für die Studienrichtung Architektur, 

die auch an der bildnerischen Kunsthochschulen eingerichtet 

ist, enthalten sind. 
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G E GEN ÜBE R S TEL L U N G 

ALT E F ASS U N G 

Di.... Bund.sg ••• ts regelt 41. Studi.n an den Hoch
schulen kün.tl.ri.ch.r Richtung, d ••• ind di. Kun.thoch.chul.n 
(5 6 Kun.thochachul-Organi.ationsg ••• ts, HGB1. Kr. 54/1970, in 
d.r jeweils g.ltend.n F ••• ung) und di. Akademi. d.r bild.nden 
KUn.te (Akademi.-Organi •• tion.g •• ets, HGB1. Kr. 237/1955), 1m 

folg.nden .1. "Hoch.chul.n" beseichn.t. Di. Be.t~ungen d.s 
Bundesg.s.ts.. über t.chni.ch. Studi.nrichtungan, HGBl. Kr. 
290/1969, in der jeweils g.ltend.n F ••• ung über 41. Studi.n der 
~chit.ktur en der Akademi. d.r bil4en4en KUnst. und.n d.r 
Hoch.chul. für angewandt. Kun.t in Wien .owi. den Be.t~ung.n 

des Bund •• ga ••• te. über geisteswis •• nschaftlich. und n.turwis
sensch.ftlich. Studi.nrichtungen, HGB1. Hr. 325/1971, in der 
jeweils g.lt.nden F.ssung, über die wi.s.nsch.ftlich-kUnsterli
sehen Studien für d.. Lehramt.n höh.ren Schul.n werden durch 
dieses Bund •• g.s.tz nicht berUhrt. 

(2) Di. Hoch.chul.ng.hOrigen g"'8 Ab •• 1 I 1 und 2 mUs •• n 
in d.r betr.ffenden Studienrichtung .uf .inem Gebi.t d.r KUnste 
od.r Wis.en.chaft.n tätig •• in. Wenig.tens .in Hoch.chul.ngehö
rtg.r g..aa Ab •• 1 Z 1 muß Leit.r einer Jle1ater.chul., Kehter
kl ••• e oder Kl •••• kün.tl.ri.cher Au.bildung •• in. Di. Hoch
echul.ngeh6rigen gemlß Abs. 1 Z 3 mUs •• n ordentliche Hörer der 
b.tr.ffend.n Studienrichtung s.in. Slmtliche Hitglieder 
(Ir •• tamitglieder) d.r Stu41enkommi •• ion mU •• en ö.terreichisch. 
Sta.t.bUrq.r •• in. 

(3) W.hlber.chtigt und wählbar sind .11. Hoch.chulprof.e
eor.n im Sinn. d.s 5 11 Ab.. 1, 41. 41. Vor.u ••• tzung.n dee 
5 11 Abs. 2 .r.t.r und vi.rt.r S.tz .rfüll.n. 

(5) Die Wahl d.r Xitgl1eder (1r •• tamitgl1e4er) g"'8 5 11 
Abs. 1 Z 2 i.t in .in.r W.hlversammlung vorsunehmen, d.ren Ein
berufung und Leitung durch d.n Obmannd.. Dien.t.tellen.u.
schusee. für 41 •• on.tig.n Bedien.t.ten.u .rfolg.n h.t. Die 
Best~ung.n d •• Ab •• 2 sweit.r S.tz .owi. der Ab •• 3 und 4 
Bind .inngemlS .• nzuwend.n.· 

NEU E F ASS U N G 

Di •••• Bunde.g •• etz reg.lt die Studien an d.n 
Hochechulen kün.tlerischer Richtung, d.s sind die Kunst
hoch.chulen (5 6 KUD.thoch.chul - Org.ni •• tionsg •• etz, 8GB1. 
Hr. 54/1910) und 41. Ak.demie d.r bild.nd.n KUn.te in Wien 
(5 1 Ak.demi.-Organi •• tion.ge.etz 1988 - AOG, 8GB1. Kr. 25/ 
1988), 1m folgenden .ls "Hochschulen" bez.ichnet. Die 
Be.t~UDgen d.s Bundesg •• etzes über techni.che Studien
richtungen - Tech-StG 1990, 8GB1. Kr. 373/1990 über d •• Studium 
der Archit.ktur .owi. die Best~UDgen d.s Bund.sgesetzea Uber 
gei.te.wi •• en.chaftlich. und naturwis.en.chaftliche Studien
richtungen, HGB1. Hr. 326/1971 über 41e wi.aen.chaftlich -
kUn.tl.ri.chen Stu41en für dae Lehramt an höheren Schul.n 
werd.n durch 41.... Bund.sg.setz nicht berUhrt." 

5 11 Ab •• 2 dritter s.tz l.utet, 

"Di. HOch.chulangehörigen gemäß Ab •. 1 Z 3 mUe.en ordentliche 
Hör.r d.r betreffenden Stu41enrichtung und öeterreichische 
Sta.t.bUrqer •• in." 

"(3) (V.rfa •• ung.be.t~ung) W.hlber.chtigt und wlhlbar zu 
Hitql1ed.rn (lr.atamitgl1ed.rn) d.r Studi.nIcommi .. ion Bind jene 
Hoch.chulangehörigen im Sinn. d.. 5 11 Ab •• l Z 1 und 2, die die 
Vorau ••• tzungen d •• 5 11 Ab •• 2 er.t.r Satz .rfUll.n und die 
ö.t.rr.ichi.che Staat.bürg.r.chaft De.its.n oder di. .uf Grund 
ein.. völk.rrechtlichen Vertrage. die.elben Rechte fUr d.n 
Beruf.zugang haben wie ö.terreichi.che Staat.bUrqer." 

In 5 12 Ab •• 5 wird die Wort folg. "Obmann d •• Dienetetellen
.u •• chu •••• für 41 •• on.tig.n Bedi.n.t.t.n" durch "Voreitzenden 
d •• Di.n.t.t.1l.nau •• chu •••• fUr Hoch.chullehrer" er.etzt. 
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(3) AUf Ansuchen d •• Studierend.n i.t .in. V.rbindung von 
Flch.rn, die v.r.chieden.n Studienrichtungen d.r Hoch.chul.n 
od.r Studienrichtung.n d.r Hoch.chulen und .olch.r d.r Univ.r
.ität.n .ng.hören, vom Bund •• mini.t.r für Wi ••• n.chaft und 
ror.chung nach Anhörung dar .u.tln41gen Studieakama1 •• ionan .u 
bewilligen, wenn di. Verbindung 1m Hinblick .uf .in. kün.tleri
.ch., kUnBtl.ri.ch-pldagogi.che od.r .ine andere kUnatl.ri.ch
wi ••• n.cheftliche Beruf.vorbildung .innvoll .recheint und we
nig.ten. .in.. dar rlch.r .in •• ntr.l.. kün.tl.ri.ch.. F.ch i.t 
(.tudium irr.gul.re). Da. An.uch.n hat 'das g.plant. Studien
programm .u be.chr.iben. Der Bewilligung.besch.id h.t je n.ch 
dem Schwerpunkt das Studienprogrammes di. Immatrikul.tion, die 
Dau.r der Studien, di. Pflichtflch.r, di. ab.ulagend.n Prüfun
gen .owi. den akademi.ch.n Gr.d f •• t.ulegen. 

( 2) Um 41. AUfnahme .18 ordentlich.r Hörer kann .ich be
werben, wer 
1. die AUfnahmeprUfung (5 24) erfolgr.ich abg.l.gt h.t, sofern 

nicht g"'ß 5 24 Ab •• 4 K.chsicht von d.r Abl.gung .rteilt 
wurd.; 

2. di. über 41. AufnaluuprUfung hinau.gehenden be.ond.r.n AUf
nahmevor.u •• t.ungen nach Maßgabe d.r Anl.gen A und B .r
fUllt; 

3. da. für 41. .in •• lnen Studienrichtungen . oder Itur .. tudi.n 
festg.s.t.te H1nde.t.lt.r .rreicht hat. Bnthalten die Anl.
g.n A und B k.in. Be.ttm.ung.n über da. M1n4 •• talt.r d.s 
AUfnahmewerber., so i.t di. Voll.n4nung d •• 17. Leben.j.hr.s 
Vor.u.s.t.ung für 41. AUfnahme .1. ordentlicher Hör.r; 

4 •• in Ir.tlich. zeugnis (5 1 Abs. 3 d •• Ir.tag ••• t •• s, 8GBl. 
Kr. 92/1949, in d.r F •• sung d.s Bunde.g •• et.s 8GBl. Kr. 
460/1974) vorlegt, d •• den Bestimmungen d •• 5 2S .ntspricht. 
Das Ir.tliche Zeugni •• ntfillt, wenn d.r Studier.nd. bereits 
.n ein.r and.ren Hoch.chule od.r Univ.r.it&t immatrikuliert 
ist. 

2 

(3) I.t da. von .inem .usländi.ch.n (sta.t.nlos.n) Bewer
ber 1m Au.l.nd .rworben. Reife •• ugni. dem für di. g.wlhlte 
Studienrichtung .u ford.rnd.n Reif ••• ugnis .in.r inländi.chen 
höheren Schul. nicht gleichwertig, .0 hat .r vor d.r AUfn.hme 
die nötigen Brglnzung.prUfungen ab.ulegen. Ir kann.um Be.uch 
der notwendigen Lehrv.r.nstaltung.n, Eur.e und Lehrgänge ver
halten werden. Hat .r das Studium 1m AUsland begonn.n, k.nn er 
zU d •••• n rort •• t.ung 1m Inl.nd .ofort unt.r der Bedingung zu
g.l •••• n werden, daß di. .rford.rlich.n BrgIn.ung.prUfungen 
inn.rh.lb .wei.r S_.t.r abg.legt warden. ae.it.t d.r Bewerber 
.uf Grund d.. .u.ländi.chen Raif ••• ugni.... .um Studium der 
gl.ichen Studi.nrichtung in dem betr.ff.nden Land di. .rforder
lich. Hoch.chulreif., kann d.r Rektor genehmigen, daß .ich die 
Brgänzung.prUfungen .uf di. re.t.tellung d.r Vork.nntnisse zu 
be.chränk.n haben, 41. fUr da. V.ratln4n1. d.r Lehrver.n.tal
tungen da. ang •• trebten ordentlichen Studiums erforderlich 
sind. zwischenataatliclui V.r.inbarungen Uber 41. Anerk.nnung 
.usländi.cher a.ife •• ugni ••• werd.n hiedurch nicht berUhrt. 

5 16 Ab •• 3 er.t.r Satz l.ut.t. 

" Auf Ansuchen d.s Studi.renden i.t ein. V.rbindung von 
FIchern, di. ver.chieden.n Studienrichtungen d.r Hoch-
.chul.n od.r Studienrichtungen der Hoch.chulen und .olcher der 
Universit&ten angehören, vom Rektor der Hoch.chule, .n der der 
Schwerpunkt da. Studi.nprogrammas liegt, nach Anhörung der 
zust&ndig.n Studiankomm1ssion.n .u bewillig.n, wenn die 
V.rbindung 1m Hinblick .uf .ine künstl.rische, künstlerisch _ 
pKdagogi.ch. oder .ine and.r. kün.tlerisch - wi •• ensch.ftliche 
Beruf.vorbildung .innvoll .ch.int, wenig.t.n •• in F.ch .in 
zentral •• kün.tl.risch •• F.ch ist und die Be.timmungen des S 16 

Abs. 2 und 5 18 Abs. 6 nicht .usreich.n (studium irregul.re)." 

5 23 Abs. 2 Z 1 l.ut.t. 

"I. ein ent.prech.nd •• ordentliches Studium .n einer 
inländi.chen oder .n .iner .usländisch.n .nerk.nnten Hochschule 
noch nicht abg •• chlo.s.n h.t;" 

"(3) Ist da. 1m AUsland .rworbene Reif ••• ugnis .ines 
Bewerber. ein .. ö.t.rreichi.ch.n R.ife •• ugni. nicht 
gl.ichwertig, .0 .ind vom Rektor di. erforderlich.n 
Brglnsung.prUfungen vor d.r AUfn.hme .1. ord.ntlich.r Hörer 
vor.uschre1ben. Zwi.ch.n.taatlich. V.reinbarung.n über die 
Anerk.nnung .u.llndi.ch.r Raif.seugnis •• werd.n d.durch nicht 
berWu:t." 
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(1) Ord.ntllch. Studl.n .1n.r and.ren Stud1.nrlchtung, dle 
an eln.r lnländlach.n Hochachule abg.legt wurden, oder Studlen 
an .1ner aualändlachen Hochachul. aowle elner aolchen gleich
ranglgen Anatalt aind fUr dle vorg.achrl.ben. Dau.r elnes or
d.ntlichen Studium. anzurechn.n, aowelt al. den ordentllchen 
Studien dl.aer Studienrichtung auf Grund d.r beauchten Lehrver
anstaltungen nach Inhalt und Umfang der Anforderungen gleich
wertig dnd. 

3 

(2) 01. an .1n.r lnländlsch.n Hochaehul. für das Studlum 
eln.r and.r.n Studl.nrlchtung oder d1. an .1n.r ausländlschen 
Hochschul. sowl •• 1n.r aolch.n gl.lchranglg.n Anatalt abg.leg
ten PrUfung.n alnd anzu.rk.nn.n, aowelt ale den ln dl.aam Bun
d.ag.s.tz und 1n d.n Studlenplänen vorgeschrleben.n PrUfungen 
nach Inhalt und Umfang d.r Anforderungen gl.ichwertig alnd. 

• 

(2) Zur Abhaltung von DiplomprUfung.n ist an jader Hoch
schule fUr Kuaik und darat.ll.nd. Kunst für jede Studl.nrich
tung .1n PrUfung .. enat zu bllden, dem der Rektor od.r eln von 
ihm namhaft gemachter Hochachulprof.saor ala VOrsitzender, der 
(die) für die Studi.nrichtung zuatändig.(n) Abteilungsleiter 
od.r d .... n (d~) Stellvertret.r-;-ilofern. cU .• ser nicht ohne
hln Vorsltz.nd.r d.a PrUfungaa.nat.s iat, aowi. sämtlich. Hoch
schulprofessoren, die in d.r betreffenden Studi.nrichtung ein 
zentral.s kUßatleriach.s Pach vertreten, angehören. Die Beat1m
mungen dea Aba. 1 zweit.r Satz slnd sinngemäß anzuwenden. So
weit dles pädagoqoisch notwendig iat, hat d.r R.ktor auf Vor
schlag d.s zuständig.n Abt.ilungskoll.gium. zuaätzlich. Mit
glied.r d.a PrUfungaa.nat.s aus dem Kreia fachzuatändig.r Hoch
aChulassiastenten, Bund.alehrer, V.rtragal.hr.r od.r Lehrbeauf
trag., in Brmangelung aolch.r Lehr.r fachv.rwandt. Hochachul
professoren zu best.ll.n. Au8erdam kann d.r PrUfun9as.nat, bei 
Bedarf besonders qualifiziert.-Pachl.ut., die nicht d.r Hoch
schule an9.hören, zu seinen Mitglied.rn best.llen. Dar Prü
fungsaenat ist beschlu8fähi9, wenn nebem dem Voraitz.nden we
higat.na dr.i Mit9lieder anwea.nd aind. 

In S 30 Aba. 1 wird nach dem Wort "ausländiach.n" daa Wort 
"anerkannten" eing.fügt. 

"Das zuatänd19. Or9an der Hochachule (Akademi.) kann die 
Anrechnung von Studl.n im Rahmen bestimmter ausländischer 
ordentlicher Studi.n, insbesondere bei Partnerschaften, 
g.n.rell f.atlBlJen; di.a iat 1m Mitteilungablatt d.r j.weiligen 
Hochachule su verlautbaren und durch Anachlag an der Amtstafel 
d.s R.ktorat.a kundzumach.n." 

In S 31 Aba. 2 wird nach dam Wort "ausländischen' das Wort 
'an.rkannten" .in9.fü9t. 

'Daa zuständi9. Organ d.r Hochachule (Akademi.) kann die 
Anerkennun9 von PrUfungen 1m Rahmen bestimmter aualändischer 
ordentlicher Stud1en, 1nabesond.re bei Partnerachaften g.nerell 
festlBlJen; di.s ist 1m Mitt.ilungsblatt d.r jeweiligen 
Hochachule zu v.rlautbar.n und durch Anschlag an der Amtstafel 
d.s Rektorat.a kundzumachen.' 

'Dem PrUfungss.nat dürfen im Einzelfall neben dem Vorsitzenden 
höchstens zehn Mit9lieder angehören." 
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(3) Die Beatimmungen de. Aba. 2 .ind auf die Akademie der 
bildenden Künate, die Hochachule für angewandte Kunst in Wien 
und die Hochschule für künstlerische und industrielle Gestal
tung in Linz mit der Maßgabe anzuwenden, daß dem Prüfungs senat 
sämtliche Hochschulprofessoren der Hochschule angehören. Der 
Prüfungseenat ist beschlußfähig, wenn neben dem Vorsitzenden 
zwei Drittel der Hochechulprofeaeoren anwesend sind. 

§40 
(1) Die Zahl der Wiederholungen von nicht bestandenen Auf

nahmeprüfungen iBt nicht begrenzt. Nicht bestandene Prüfungen 
gemäß 5 33 Abs. 5 dürfen, eoweit nicht die Bestimmungen des 
5 34 Abs. 4 zur Anwendung kommen, nicht wiederholt werden. 
Nicht bestandene Diplomprüfungen • dürfen zweimal wiederholt 
werden. Bine dritte Wiederholung kann auf Antrag dee Studieren
den vom Bundesminister für Wiesenschaft und Forechung auf Grund 
eines Gutachtens des Prüfungs senates bei vorliegen wichtiger 
Gründe (5 44 Abs. 2 Z 2) oder im Hinblick auf den bisher gün
stigen Studienerfolg des ordentlichen Hörers bewilligt werden. 
Während der Reprobationsfrist hat der ordentliche Hörer in den 
zentralen künstlerischen Fächern weiter zu inskribieren. 

(2) Prüfungen aus wissenschaftlichen, praktischen und 
künstlerischen Fächern, soweit dieee keine .entralen künstleri
schen Fächer sind, dürfen nur dreimal wiederholt werden. Bine 
weitere Wiederholung kann vom Rektor und darüber hinaus eine 
let.te Wiederholung vom Bundesminister für Wiesenschaft und 
Forschung bewilligt werden. Die Bewilligung darf nur auf Grund 
eines Gutachtens des Prüfers bei Vorliegen wichtiger Gründe (5 
44 Abs. 2 Z 2) oder im Hinblick auf den biBher günstigen Studi
enerfolg des Bewerbers erteilt werden. 

(3) Kommissionelle Prüfungen, die mehrere Fächer umfassen, 
sind zur GIn.e zu wiederholen, wenn in mehr als einem Fach eine 
negative Beurteilung vorgenommen wurde. Son.t beschränkt sich 
die Wiederholungsprüfung auf das nicht bestandene Prüfungsfach. 

(3) Auefertigungen von zeugnissen, die unter Verwendung 
'elektronischer Datenverarbeitungsanlagen hergestellt werden, 
mü.sen den Namen de. Prüfer. (dea Beurteilenden) oder im Falle 
einer kOmmissionellen prüfung den Namen des Vorsit.enden des 
Prüfungs senate. enthalten. Zeugnisse über Diplomprüfungen haben 

die Studienricht~ (den Studienz_ig), und die Aufgaben, die 
Gegenstand der Diplomprüfungen waren, su enthalten. 

4 

"(3) Zur Abhaltung von Diplomprüfungen ist an der Hochschule 
für angewandte Kunst in Wien, an der Hochschule für künst
lerische und induetrielle Gestaltung in Linz und'an der 
Akademie der bildenden Künste in Wien für jede Studienrichtung 
ein Prüfungsaenat zu bilden, dem der Rektor oder ein von ihm 
namhaft 'gemachter Hochachulprofeesor als Vorsitzender sowie 
sämtliche Hochechulprofeaaoren, die in der betreffenden 
Studienrichtung ein .entrales künstleriaches Fach vertreten, 
angehören. Sind in einer Studienrichtung weniger als zwei 
Hochschulprofessoren mit der Lehre eines zentralen 
künatlerischen Faches betraut, so hat der Rektor weitere 
Mitglieder des Prüfungs senates aus dem Kreise jener 
Hochschulprofe.soren, die ein fachverwandtes zentrales 
künstlerisches Fach vertreten, namhaft zu machen. Der 
Prüfung.senat ist beschlußfähig, wenn neben dem Voraitzenden 
wenigstens zwei Mitglieder anwesend sind." 

"(1) Die zahl der Wiederholungen von nicnt bestandenen 
Aufnahmeprüfungen ist nicht begrenzt. Nicht bestandene 
Prüfungen gemäß 5 33 Abs. 5 dürfen, soweit nicht die 
Beatimmungen,de. 5 34 Ab •• 4 anzuwenden sind, nicht wiederholt 
werden. Nicht bestandene Diplomprüfungen dürfen dreimal 
wiederholt werden. Während der'Reprobationsfrist hat der 
ordentliche Hörer in den zentralen künstlerischen Fächern 
weiter zu inskribieren." 

5 40 Abs. ~ zweiter und dritter Satz entfallen. 

"Hit Auanahme der Diplom- und Abschlußzeuqnisse ist eine 
Beglaubigung nicht erforderlich." 
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(2) Di. Zugehörigk.it zur Hoch.chul •• rli.cht, wenn d.r 

ordentlich. Hörer 
1. beim R.ktorat di. Brklllrung abqibt, daß.r di. Hochschule 

v.rlaßt; 
2 •• ein Studium unt.rbricbt, ohne beurlaubt oä.r behind.rt zu 

•• in. Wenn kein. wicbtig.n GrI1nc1. vorliegen,.o iat eine 
.olch. Unt.rbr.chung jed.nfall. anzunehmen, ~ der or
d.ntlich. Hörer di. In.kription unterlaßt • Al. wichtige 
GrUnd. g.lten Uankheit, schwanger.c:haft oäer Pflege de • 
• ig.n.n Kinde. bis zum Ablauf .ine. Jahre. nach d •••• n Ge
burt, f.rn;'r unvorh.rg •• eh.n. oä.r unabwendbar. zr.igniB.e, 
die d.r ordentlich. Hör.r nicht v.r.chuld.t hatl 

3. nicht Wlllitt.lbar nach d_ Ablauf •• in.r Beurlaubung .ein 
Studium an dar Hoch.chul. fort •• t.t, 

4. lang.r Al. vi.r s __ .ter behind.rt i.t, 
5 .• ein Studium durch .rfolgreich. Ablegung d.r fUr die Studi

enricbtung vorge.chri.benen letzten PrUfungen abqe.chl08sen 

hat; 
6 .• in. d.r vorg.schri.ben.n prUfung.n aucb bei d.r letzten 

zula •• igen Wied.rholung nicbt be.tanden hat. 

(1) Dan Ab.olv.nten d.r ordentlichen Studien iat auf An
trag VOll Ge.amtkollegium (Prof ... orenkoll.gium der Akad_ie der 
bildend.n KUn.t.) d.r akac1~.ch. Grad "Magi.ter der KUn.te", 
lat.inisch ... z.ichnung "Hagi.t.r Artium", lateini.che Abkür
zung "Hag. Art.", su v.rl.ihen. Bine po.thume V.rl.ihung i.t 
zula •• ig. Di ••• r akaa-i.ch. Grad kann nur einaal .rworben 
werd.n, auch wenn der Kandidat di. voraus •• tzungen fUr di. 
Erwerbung mebrfacb .rfUllt hat. 

(2) Die Kandidaten haben vor d.r V.rl.ihung zU v.rspr.
cben, d.r pfieqe und Erzchli.ßung d.r IUnate zU dienen und 
dadurch v.rantwort~icb zur Lösung von Probl~ der menscbli
cben Ge •• ll.chaft und d.ren gedeihlicher Ne1terentwlcklung 
beizutragen .owi. der Hocb.chul. verbunden zU bleiben. 

(3) Di. V.rl.ihung i.t unzulll •• ig, wenn der IAndidat die 
festg ••• tzt.n vorau.s.tzung.n nicbt erfUllt. 

(4) Die f.ierlicb. Verl.ibung .rfolgt durch Sponsion in 
Anwe.enheit des Rektors, an d.n Kunsthocb.cbulen auch in Anwe
•• nheit d •• zu.tIlnc1ig.n Abteilung.leiter., durcb .in.n Hoch
.chulprof ••• or al. proaotor. Di. nIlhere Regelung d.r Porm d.r 
Verl.ihung hat da. Ge ... tkoll.gium (Profe •• orenkollegium d.r 
Akad~. d.r bUdenc1en KUn.t.) durch V.rordnung zU treU.n. Auf 

Antrag kann die V.rl.ihung aucb 8chriftlich vorgenommen werden. 

5 

(5) Di. V.rl.ihung d.s akademi.chen Grad •• i.t zu beurkun
d.n. Di. Studienrichtung (d.r Studienzweig) i.t in d.r Urkunde 
• r.ichtlich zu machen. 

"7. 8.in Studium nicht inn.rhalb der doppelten Studiendauer 
gemlB Anlag. A, g ...... n an d.r Zahl der inSkribierten 
S .... ter, mit d.r l.tzten DiplOllprUfung abqeschl088en hat (5 34 
Ab8. 3 letzt.r Satz)." 

"(1) Absolventen der ordentlichen Studien ist auf Antrag vom 
Ge.amt(Akademi.)koll.gium der akademische Grad "Magister / 
Magistra d.r KUn.te", lateini8che Bez.ichnung "Magister / 
Magi.tra artium", abq.kUrzt "Hag. art." zu v.rl.ih.n. Ein. 
po.thume V.rl.ibung iat zulä88ig." 

"(5) Di. V.rl.ihung8urkunde hat folgende Angaben zu 
enthalt.n • 

1. Vor- und zuname, allenfalls GeburtenlUlle; 
2. Geburtec1atum und Staatsang.hörigkeit; 
3. ab.olvi.rte Studienrichtung (abeolvierter 

Studi.nzweig) in der gesetzlich festgel.gten 
Bezeichnung; 

4. Bez.ichnung d.8 v.rliehenen akademischen 
Grade8 in allen ge8etzlich fe8tgelegten Pormen." 
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(6) Die Ausfolqunq der Urkunde 1st aufzusch1eben, bis der 
Absolv.nt di. 1hm durch die Benützunqsordnunqen für di. Lehr
und Forschunqse1nrichtunqen der Hochschul., 1nsbesond.re auch 
der Hochschulbibliothek, auf.rleqten Pflicht.n erfüllt hat. 

§41 
Person.n, denen von einer öst.rre1ch1.chen Hoch.chu-

1. d.r 1m S 45 Ab •• 1 anq.fUhrt. akademi.ch. Grad· v.rli.hen 
wurde oder die d1es.n qemllil S 49 Ab.. 1 oder 9 erworben haben, 
sind berechtiqt, die.en akademi.ch.n Grad 1m privaten Verk.hr, 
1m Verkehr mit Behörden und auf urkund.n ihrem Mamen 1m vollen 
Wortlaut oder in abq.kUrzt.r Form voranzu.t.llen. Sie haben das 
Recht, di. Ersicht11chmachunq das akademischen Grad •• in dieser 
Form in amtlichen Ausf.rtiqunqen all.r Art zu verlanq.n. 

(1) B1n von .inem österreichischen Staatsbürq.r oder von 
ein.r anderen Person mit .inem ordentlich.n Wohnsitz in Öster
reich an ein.r ausl~ndischen Hoch.chule oder .iner .olchen 
gleichrangigen Anstalt abqeschlossenes ord.ntlich.s Studium 
kann durch das G.samtkollegium jen.r Hochschule (durch das 
Professorenkoll.gium der Akademi. der bildend.n Künste), an der 
das entspr.chende Studium eing.richt.t ist, mit dem Abschluß 
ein.s in diesem Bundesqe.etz qeregelten ordentliChen Studiums 
(Studienrichtung bzw. Studienzweig) als qleichwertiq anerkannt 
werden (Nostrif1zierunq); 

(2) Das Ansuchen hat die inl~ndische Studienrichtung 
(einschließlich des allf~lligen Stud1enzweiqes) anzugeben, mit 
deren Abschluß die Gleichstellunq beantraqt wird. 

Folgende Beleqe sind anZUSChließen, 
1. Geburtsurkunde; 

2. d.r Nachweis der österreichischen Staatsbürq.rschaft bezie
hungsweise von Person.n, die nicht Inl~nd.r sind, der Nach
weis des ord.ntlich.n Wohns1tz.s in österr.iCh; 

3. bei Studien, die nach Maßgabe der Anlaqe A d1. Reif.prüfung 
einer höheren Schule vorau.setzen, das R.ifez.ungis oder die 
Urkunde, auf Grund derer der Bewerber 1m Ausland zum Studium 
zugela.s.n wurde; 

4. di. Nachwei •• über da. ausl~ndische Stud1um; 
5. di. Nachweis. über di. 1m Ausland abq.l.qten Prüfungen ein

schlieBlich der allenfalls v.rfaßten DiplOlllllrbeit; 
6. die Urkunde(n), die a18 Nachweis d.s Ab8chlu ••• s des auslän

dischen Stud1ums ausg •• tellt wurde(n); 
7. die Urkunde über d1. V.rliehung d.s au.l~nd18chen akademi

schen Grades, sof.rn .in. V.rleihung erfolgt •• 

6 

'(7) W.rden di. Vorau8.etzunqen für die Erwerbung eines 
akademi.chen Grade. mit d .... lben Wortlaut mehr als einmal 

.• rbracht, .0 1.t d.r •• lbe akademi8che Grad auch mehrfach zu 
v.rl.1h.n. ' 

'Wurde d.r •• lbe akademisch. Grad gemäß S 45 Abs. 7 m.hrfach 
verli.h.n, so darf di.s.r Grad nur .infach qefUhrt werden." 

S 49.(1) Per.onen, die einen ordentlich.n Wohnsitz in 
österre1ch haben oder di. qlaubhaft machen, .ich auf Grund 
.in.r entsprechend.n kün.tleri.chen T~tiqke1t dau.rnd in 
österr.ich niederzulass.n od.r sich nachwei.lich um eine 
Anst.llunq 1n öst.rreich bewerben, für di. die Nostrifizierung 
ein. d.r Vorau.s.tzunqen darst.llt, und die an .in.r 
an.rkannt.n ausl~nd1sch.n Hoch.chul. od.r an .in.r solchen 
ql.1chranq1qen An.talt .1n Stud1um ab.olv1.rt haben, .ind 
berechtiqt, d1. Anerkennung di •••• Studi.nab.chlu .... beim 
Ge.amt(Akademi.)kolleq1um j.n.r Hoch.chul., an d.r das .nt
sprechende Studium e1nq.richtet i.t, zu beantraqen 
(No.trif1z1.runq). 

(2) Der Antraq8teller hat das ensprechende inl~ndische 
Studium bezi.hunqsw.i.e den entsprechenden akademischen Grad 
anzuq.ben. Folqend. Machwei ••• ind vorzul.q.nl 

a) Geburteurkunde/ 
b) Nachwei. d •• ord.ntlichen WOhnsitzes des Antrag

steller. in ö.t.rr.ich oder d.r Nachweis 1m Sinne des Absatz 
erster Satz; 

cl bei Studi.n, die nach Maßgabe d.r Anlage A die Reife
prüfung .in.r höh.ren Schule voraussetzen, das Reifezeugnis 
oder di. Urkunde, auf Grund derer der Bewerber an der 
an.rkannten au.l~ndischen Hochschule oder einer solchen 
qle1chranqigen Anstalt zum Studium zuqelassen wurd., 

d )--NaChweta über· di. vergrälcliDare Quali t~ t des an der 
an.rkannten ausl~nd1sch.n Hochschule od.r·an einer solchen 
ql.ichranqiqen An.talt absolv1ert.n Studiums mit dem Studium an 
ein.r ö.t.rre1chi.ch.n Hochschule kUßstleri.cher Richtung, 
.ofern d1 ••• für das Ge.amt(Akademi.lkoll.gium nicht außer 
Zweifel .teht; 

e) d1. Nachweise über di. an der an.rkannten ausl~ndiBchen 
Hochschul. oder an .in.r solchen gl.ichrangiqen Anstalt 
besuchten Lehrv.ran.taltungen, abg.leqten Prüfungen einschließ
lich d.r prüfunq.arbeiten und der all.nfalls angefertigten 
Diplomarbei t, 
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(3) Die gemäß Abs. 1 zuständige akademische Behörde kann 
Nachsicht von der Vorlage einzelner Urkunden und Nachweise 
erteilen, wenn glaubhaft gemacht wird, daß ihre Beibringung 
unmöglich oder mit übergroßen Schwierigkeiten verbunden ist. 

( 4 ) Die gemäß Abs. 1 zuständige akademische Behörde hat 
unter BerUcksichtigung der zum Zeitpunkt des Ansuchens gelten
den inländischen Studienvorschriften zu prUfen, ob da. auslän
dische Studium des Bewerbers nach umfang, Anforderungen und In
halt als gleichwertig mit dem entsprechenden inländischen 
Studium anzusehen ist und ob dem Bewerber daher auf Grund des 
von ihm nachgewiesenen Studiums und der PrUfungen der akademi
sche Grad (5 45 Abs. 1) an einer inländischen Hochschule zuer
kannt werden könnte. 

(5) Treffen einzelne voraussetzungen nicht zu, so hat die 
gemäß Abs. 1 zuständige akademische Behörde mit Bescheid die 
Bedingungen festzulegen, von deren Erfüllung die Noatrifizie
rung abhängig gemacht wird. Dem Bewerber kann aufgetragen wer
den, durch ein oder mehrere Semeater ala außerordentlicher 
Hörer zu inskribieren, die positive Beurteilung der Teilnahme 
an bestimmten Lehrveranstaltungen nachzuweiaen und 8ich einzel
ner der für die Erlangung dea angestrebten akademi8chen Grades 
im Inland vorgeschriebenen PrUfungen ganz oder zum Teil zu 
unterziehen. ·Die Vor8chreibung der PrUfungen kann auch ohne 

Verpflichtung der Inskription erfolgen. 

(6) Wird die Nostrifizierung aU8geaprochen, ao hat die ge
mäß Abs. 1 zuständige akademi8che Behörde festzu8tellen, wel
chem Studienabschluß einer inländischen Studienrichtung (eines 
Studienzweiges) der ausländi8che Studienabschluß ent8pricht und 
festzulegen, daß der Bewerber berechtigt ist, den. im 5 45 
Abs. 1 näher bezeichneten akademischen Grad zu führen. Das 
Recht auf Führung eines aU81ändischen akademi8chen Gades gemäß 

5 48 bleibt unberührt. 

(7) Hit der Nostrifizierung werden alle Rachte erworben, 
welche nach Maßgabe der geltenden Rechtsvorschriften mit dem 
Besitz des inländischen akademi8chen Grades oder mit dem Ab
schluß des inländischen ordentlichen Studiums verbunden aind. 

(8) Die N08trifizierung i8t von der gemäß Aba. 1 zuständi
gen akademi8chen Behörde mit Be8cheid festzustellen und auf den 
Nachweisen gemäß Abs. 2 Z 6 und 7 zu vermerken. 

7 

f) diejenige Urkunde, die als Nachweis der verleihung des 
akademiachen Gradea, falls jedoch ein aolcher nicht zu ver
leihen war, ~le Nachweis des ordnungsgemäßen Studienabschlusses 
ausgestellt Wurde. 

Die Unterlagen gemäß lit. abis e können auch in beglaubigter 
Abschrift vorgelegt werden. 

(3) Das Ga8amt(Akademie)kollegium der Hochschule kann von der 
Vorlage einzelner Urkunden absehen, wenn innerhalb angemessener 
Frist glaubhaft gemacht wird, daß die Urkunden nicht oder nur 
mit übergroßen Schwierigkeiten beigebracht werden können und 
überdies die vorgelegten Urkunden für eine Entscheidung 
ausreichen. 

(4) Unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt des Ansuchens 
geltenden StudienvorSChriften einschließlich des an der 
HochSChule geltenden Studienplanes hat das Gasamtkollegium nach 
Anhörung des Abteilungskollegiums beziehungsweise das 
Akademiekollegium zu prUfen, ob das im Ausland absolvierte 
Studium des Antragstellers hinsiChtliCh der Anforderungen, des 
Gaaamtumfangee eowie der Studieninhalte so aufgebaut war, daß 
es mit dem im Antrag genannten inländischen Studium in bezug 
auf das Ergebnis der Gasamtausbildung als gleichwertig 
anzusehen iat. 

(5) Soferne die Gleichwertigkeit gemäß Abs. 4 nicht zur 
Gänze gegeben iat und einzelne Ergänzungen fehlen, so hat der 
Antragateller als Gasthörer die ihm vorgeschriebenen Lehr
'veranstaltungen zu besuchen und Prüfungen abzulegen. 

(6) Nach Erfüllung aamtlicher Voraussetzungen der Abs. 4 
und 5 hat das Gasamt(Akademie)kollegium der Hochschule 
bescheidmäßig featzulegen, welchem inländischen Studien
abschluß da, im AUaland absolvierte Studium entapricht und 
welchen inländiachen akademischen Grad, beziehungsweise welche 
inländiache Berufebeaeichnung der Antrag8teller auf Grund der 
Noatrifizierung 8U führen berechtigt iat. Das Recht gemäß S 48 
bleibt unberührt. 

(7) Die erfolgte Nostrifizierung i8t auf der Urkunde gemäß 
Abe. 2 lit f zu vermarken. 

(8) Hit Dienetantritt als OrdentliCher Hochschulprofessor 
oder Ordentlicher Universitäteprofeseor in.Ö8terreich gelten 
die Studienabechlüeee einer aueländiechen anerkannten 
HOChschule oder einer solchen gleichrangigen Anstalt 80wie im 
Ausland erworbene akademische Grade als nostrifiziert. Der 
BundeBminieter für Wiseenschaft und Forschung hat nach Anhörung 
des Gasamt(Akademie)kollegiums der HOChSChule unter sinngemäßer 
Anwendung des Abe. 6 und 7 die Nostrifizierung zugleich mit der 
Ernennung testzuetellen. 
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(9) Hit Dienstantritt als ord.ntlicher od.r außerordenlti
cher Hochschulprofessor sowie als ordentlicher Univ.rsitätspro
f.sBor in ÖBt.rr.ich g.lt.n die AbBchlU.B. ordentlicher Studien 
an einer ausländischen Hochschule oder einer solchen gleichran
gigen Anstalt sowie die im Ausland .rworbenen akademischen 
Grade als nostrifizi.rt. Der Bundesminist.r für Wissenschaft 
und Forschung hat nach Anhören d.s GeBamtkollegiums 
(Professorenkoll.giums der Akademie der bild.nden KUnste) unter 
sinngemäßer Anwendung der Abs. 6 und 8 die Nostrifizierung zu
gleich mit der Ern.nnung f.stzustellen. 

(10) Di. Nostrifizierung ist unzulässig, wenn dem Bewerber 
d.r inländische akademische Grad nicht hätte verliehen werden 
dUrf.n. Die Nostrifizierung ist zu wid.rrufen, wenn ein.r der 
im 5 46 Abs. 2 erwähnten Umstände vorli.gt. PUr den Widerruf 
ist jene Behörd. zuständig, die die Nostrifisierung vorgenommen 
hat. 5 46 Abs. 4 zweiter Satz und Abs. 5 sind sinngemäß anzu
wenden. 

(11) Zwi8chenstaatliche Vereinbarungen werden durch die 
Ab •• 1 bi8 10·nicht.berUhrt. 

~50 

5 SO. Die Absolventen vcm Kurutudien s1Dd nach Maßgabe 
d.r Anlage B ber.chtigt, Berufabe.eichAung IIU fUhren, die das 
Ausbildungs.i.l d.s Kur. studiums llua Ausdruck bringen. Die 
Ber.chtigung .• ur PUhrung .iner Berufabe •• ichnung ist zu beur
kunden. Die ae.timmungen de. 5 45 AbI. 6 lind anzuwenden. 

8 

(9) Auf NOltrifizierung8verfahren 8ind die Be8timmungen über 
die Anrechnung von Studien und die Anerkennung von Prüfungen 
nicht anzuwenden (5 30 und 5 31). 

(10) Der gleich. N08trifizierungsantrag darf nur an .iner 
einzigen Hoch8chule ge8tellt werden. 

(11) Die Nostrifizierung i8t unzulä8sig, wenn dem Bewerber 
der inländische akademische Grad nicht hätte verliehen werden 
dUrfen. 

'.~ 

(12) 5 46 ist anzuwenden. 

(13) Zwischenstaatliche Vereinbarungen werden durch die 
vorang.henden Absätze nicht berührt.· 

5 SO Abs. 2 laut.t. 

·(2) PUr Absolventen von Lehrgängen (5 21) kann durch 
V.rordnung d.s Bund.sminist.rs fUr Wiss.nschaft und Forschung 
das R.cht auf PUhrung .in.r Berufsbez.ichnung eing.räumt 
werd.n, Boferne di.s.r Lehrgang nach Inhalt und Umfang d.s 
ang.boten.n Unterricht8 ein.r 8.1b8tändig.n Beruf8au8bildung 
.ntspricht. Die jeweilige Berufsbez.ichnung ist vom Ge8amt
(Akademie)koll.gium nach Anhörung d.8(r) fUr die DurchfUhrung 
d.8 Lehrgang.s v.rantwortlich.n Ang.hörig.n d.r Hoch8chul. 
(Akademi.) vorzuschlag.n. Die Berufsbez.ichnung hat aU8 d.n 
Wort.n ·Akademisch g.prüft./r ••••• • mit .inem fUr die 
Absolv.nten des jeweilig.n Lehrganges typisch.n Zusatz zu 
best.hen. VOll Gesamt(Akademi.)koll.gium kann auch .in. 
entsprechende Abkürzung vorg.sc~lag.n werd.n.· 
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von 
sind, 

( 3 ) An1ll8lich der Aufnahme, der Inskription, des Abganges 
der Hochschule und der Verleihunq des akademischen Grades 

unbeschadet der Bestiamungen des Bundesstatistikg.setzes 
1965, 8GB1. Nr. 91, statistische, auch automationsunterstützte. 
Brhebungen, zulässig über. 
1. Geschlecht, Geburtsdatum, StaatsbürgerSChaft des Studieren

den/ 
2. letzter gewöhnlicher Aufenthaltsort des Studierenden vor 

Beginn des Studiums und WOhnsitz im Zeitpunkt der Erhebung, 
3. Beruf der Bltern und deren Stellung im Beruf, Schulbildung 

der Bltern, 
4. Zahl der GeSChwister, in Schulausbildung, Berufsausbildung 

oder berufliche Tätigkeit/ 
5. Familienstand, Zahl der lt1nder des Studierenden, Berufatl

tigkeit, Studium des Ehegatten, 
6. berufliche Tätigkeit des Studierenden, Bezug einer Studien

beihilfe und von Stipendien, 
7. Vorbildung des Studierenden, 
B. bisherige Studien (Universitlt, Hochschule oder andere 

künstl~rische Lehranstalten, Studienrichtung, Zahl der Seme
ster) und abgelegte Prilfunqen. 

Die bei den statistischen Brhebungen in Erfüllung der Aus
kunftspflicht gemachten Angaben der Studierenden bzw. Absolven
ten sind gehe1m zu halten. Wer der Auskunftspflicht durch Ver
weigerung der Auskunft nicht nachkommt oder wissentlich unvoll
ständige oder wahrheitswidrige Angaben macht, begeht eine Ver
waltungsübertretung, die gamlß S 11 des Bundesstatistikgeset
zes geahndet wird. Weiters können Erhebungen über Studien- und 
Berufsziele angestellt werden. 

9 

(5) Die im Zuge der verwaltung an den HOChschulen erfaßten 
Personaldaten der Studierenden, Aufnahma- und Inskriptionsda
ten, prilfungsdaten und Daten über Studienabschlüsse sind dem 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung zur Führung 
einer Zentralen Hörerevidenz und für den Hochschulbericht 
(5 54) zur verfügung zu stellen. 

(2) Gegen Bescheide, mit denen die Zulassung zu einer 
Prilfung verweigert, eine Prilfung für ungültig erklärt, eine 
'Reprobationsfrist gesetzt wird oder eine Bntscheidung gemäß 
S 39 Abs. 6 getroffen wird, ist die Berufung an das Gesamtkol
legium (Professorenkollegium der Akademie der bildenden Künste) 
zulässig. 

In S 51 Abs. 3 ist im ersten Satz nach dem Wort 
"Erhebungen" 'die Wendung "unter Angabe der Hatr1leelnummer

oo 

einZUfügen. 

"(5) Folgende im Zuge der Verwaltung an den Hochschulen 
automationsunterstützt verarbeiteten Daten der Studierenden 
sind dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung,zur 
Führung einer Zentralen Hörerevidenz und für den Hochschul
bericht (5 54) zu übermitteln, 

1. Hatrikeln_r, N .... und allfällige Studienabschlüsse 
oder aleadamische Grade, Geburtsdatum und Geschlecht, 

2. Staatsbürgerschaft und Gebührenstatus gemliß dem 
Hochschul-Taxengesetz 1972, 

3. Schul form und Datum der Reifeprllfung; 

4. Aufnahme- und Abgangsdatum eowie Hörerstatue an der 
HoChSChule, 

5. Staatenkennzeichen, Postleitzahl und Ort der Zuetell
adreese sowie der Anschrift am Heimatort; 

6. Kennzeichnung, Zulassungsdatum und -status sowie 
Inskriptionen jedes Studiums, 

7. Art und Datum erfolgreich abgelegter studienabschnitts_ 
oder studienabschließender Prilfungen. 

(6) Dar Hochschulbibliothele sind zur Führung eines 
automationsunterstützten Bibliotheles-Entlehnsystama folgende 
Daten der,Studierenden zu übermitteln, Hatrikelnummer, 

Familienname, VOrn8lll8(n), Geburtsdatum, aleademischer Grad. 
Staatsbürgerscbaft, Geschlecht, Zustell- und Heimatadresse." 

"(2) Gegen Bescheide des Vorsitzenden des Prilfungssenates 
oder der Prilfer, mit denen die Zulassung zu einer Priltung 
verweigert oder eine Prilfung für ungültig erklärt oder eine 
Entscheidung gamlß 5 39 Abs. 6 getroffen wird, ist die 
Berufung an das Gesamt(Akademie)kollegium als zweite und letzte 
Instanz zulässig." 
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t 

(1) Studierende und Ab.olventen ö.terreichi.cher Kon.erva
torien mit Öffentlichkeit.recht, die ein Studium als ordentli
che Hörer an einer Hochschule für Hu81k und dar.t.llende Kun.t 
an.treben, sind bereChtigt, .in. Übertritt.prüfung abzuleg.n. 
Di. Übertritteprüf;mg:-be.teht au •• inem kUA8tler18ch.n, ein8111 
mu.ikge.chichtlich.n und ein8111 musiktheoreti.ch.n Prüfungsteil. 
Der.kUn.tlerische Prüfungst.il umfaBt all. zentralen kUnstleri
schen Picher d.r gewlhlten Studienrichtung (de. gewihlten Kurz
studiums) nach Ilaßgabe der Anlagen A und B. B. besteht aUB der 
Reali.ierung künatleri.cher AUfgaben (5 33 Ab •• 1 Z 1). Die 
prüfung.n aus Ge.chicht. der Kusik und Theori. d.r Ku.ik .ind 
.chriftlich und mUndlich (5 33 Abs. 1 Z 3 und 4) abzuhalten. 

5 
Kraft. 

57. Di •••• Bunde.g ••• tz tritt mit 1. Otkober 1983 in 

10 

S 55 Ab •• 1 .r.ter Satz lautet. 

"Studi.r.nde und Ab.olventen Von Konaervatorien mit 

Öffentlichk.it.r.cht 1m Inland und von .olchen gl.ichrangigen 
An.talt.n 1m AUsland, di. ein StUdium ala ord.ntlicher Hörer an 
ein.r HochsChul. für Ku.ik und darat.ll.nd. Kun.t anstr.ben, 
aind ber.chtigt, ein. Übertrittaprüfung.abzuleg.n." 

"(2) 5 1, S 11 Ab •• 2, S .12 Abs. 3 und 5, S 16 Abs. 3, S 23 
Aba. 2 und Ab •• 3, S 30 Aba. 1, S 31 Ab •• 2, S 38 Aba. 2 und 
Ab •• 3, S 42 Aba. 3, 5 44 Aba. 2, S 45 Ab •• 1, Aba. 5 und 
Aba. 7, S 47, S 49, S 50, S 51 Abs. 3, Aba. 5 und Aba. 6, S 52 
Ab •• 2 und 5 55 Ab •• 1 .owi. die Anlag. A, Abachnitt X dieaeB 
Bundesg •• etz •• in der Pa.sung der Novelle BGBl.Nr • ••.. 1 .... 
tr.ten nach Ilaßgabe der folgenden Absitz. mit 1. Jinn.r 1993 in 
Kraft. 

( 3) Pür An.uch.n gemllß S 16 Aba. 3, die vor d8111 1. Peber 
1993 1m Bundeaminiat.rium für Wissenschaft und Porschung 
eing.langt .ind, ist S 16 Abs. 3 in d.r Passung vor d8111 
Bundesges.tz BGBl. Nr • •.•• 1 .... anzuwenden. 

(4) PU: Prüfung.kandidat.n, die vor dem 1. Peber 1993 
Prüfung.n g8lllllA 5 44 Ab •• 2 bereits zweimal wiederholt haben, 
gilt S 44 Ab •• 2 in d.r Pa •• ung vor dem Bunde.g •• etz BGBl. Nr • 
••.• 1 .... 

(5) 5 49 in d.r Pa.sung d •• Bund.sg.setzes BGBl. Nr • 
•••• I ••• i.t auf jene V.rfahren anzuwend.n, die ab d8111 1.Peber 
1993 anhingig gemacht werden. 

(6) Z 34 bi. Z 36 treten mit 1. S.ptember 1992 in Kraft. 

(7) Abaolv.ntinnen, denen vor dem Inkrafttreten dieses 
Gas.tzes ein akademi.cher Grad gemäß S 45 Abs. 1 verliehen 
wurde, können di ••• n Grad in der weiblich.n Porm führen. Der 
Rektor der Hoch.chule (Akademie), an der akademische Grad 
erworben WUrd., hat auf Antrag der Absolventin mit Bescheid die 
Berechtigung .ur Führung des akademischen Grades 
festzustellen •• 
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a) BerufBkunde / 
b) Rechtskunde. 

Anlage A I 32 B. StwU.ane1g "Sehaupiel" 

a) Dramenkunde, 
b) Theater- und Literaturgeschichte; 
c) KuBikaliBche Gestaltung und Husikkunde, 
d) ltostlllll und Maske; 
e) Theatertanz; 
f) Bühnenfechten; 
q) Gymnastik; 
h) Hl:Inpiel/ 
i) Pernsehen. 

Studien.weig "Regie" 

Sonstige Pflichtf&chers 

a) 'l'heater- und Literaturgeschichte, 
b) Musikalische Gestaltung und Musikkunde/ 
c) Sprachgestaltunq/ 
d) Körperliche Gestaltung/ 
.e) Bühnenkunde und Bühnentechnik; 
f) ltostlllll und Maske, 
g) Hörspiel, 
h) Pernsehen. 

Anlage A Abschnitt lt - StwU.arichtunq811 

Malerei und Graphik, Bildhauerei, Hedailleurkunst und 
Kleinplll8tik. 

Anlage 1., Abschnitt lt B. Besondere Bestimaunq811 

Zentrales kUnstlerisches Pachs 

Nach Wahl des Kandidaten und nach Maßqabe der vorhandenen 
Studienrichtungens 
a) Malerei, 
b) Graphiks 
c) ViBuelle Gestaltung. 

Sonstige Pflichtf&chers 
a) Kunst- und KulturgeSchichte, 
b) Xorphologie der bildenden Kunat, 
C) Darstellungs_thodik, 
d) Objektstudiua, 
e) Parbenlehre. 

11 

In der Anlage I. Z. 32 A. lauten die sonstigen PflichtfäCher 
im Grundstudiums 

" Bewegungs formen " 

In der Anlage I. Z. 32 B. Studienzweig "Schauspiel", lauten 
die sonstigen PfliChtfäCher, 

"a) Theater- und Literaturgeschichte; 
b) Husikalische Gestaltung und Kusikkunde; 
c) Kostlllll und Ma.ke; 
d) Theatertan.; 
e) Körperliche. Training; 
f) Hörspiel, 
g) Pernsehen, 
h) Rechtskunde." 

In der Anlage I. Z. 32 B. Studienzweig "Regie", wird bei 
den sonstigen Pflichtfächern folgende lit. i) angefUgt: 

"i) Rechtskunde." 

In der Anlage 1., AbSChnitt X, lauten die Studienrichtungen, 

"Malerei und Graphik; Bildhauerei; Visuelle Gestaltung; 
Hedailleurkunst und Kleinplastik." 

In der Anlage 1., AbSChnitt X, B. Besondere Bestimmungen, 
entfällt "Z 39 lit cO. 
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(8) Dem PrüfungsB.nat g.hör.n an d.r Akademi. d.r bild.n
den Künste die Leiter aller Meisterschulen und Institute, an 
der Hochschule für angewandte Kunst und an der Hochschule für 
künstlerische und industrielle Gest.ltung die Leit.r .ll.r 
Meisterklassen und Lehrkanz.ln an. Vorsitz.nder de. PrüfungSB.
nat •• i.t der Rektor. 

(5) Oi. zweit. OiplomprUfung i8t .in. Ge ... tprüfung, die 
in zwei Teil.n abzulegen i.t. Der er.te Teil uaf.8t di. Anfer
tigung ein.r Diplomarbeit .us dem F.ch Architektur.ntwurf 
(M.ist.rkl •••• ). Der sweit. Teil .u •• iner mündlichen kommis
.ionell.n Prüfung über den Inhalt der Diplomarbeit, di. vom g._ 
samten Prüfung8senat abzuhalten i8t. Dem Prüfung •• enat gehören 
die Leit.r .ller Mei.t.rkl •••• n der Hoch.chul. für .ngewandte 
Kun.t in Wien .OWi~ di. Leiter jen.r Lebrkana.lnan, die der 
Abteilung Architektur an die.er Hochachul. augeordn.t Bind. 
Vor.itzend.r d.s Prüfung.sanate. ist der Rektor. 

12 

In d.r Anlag. A, Abschnitt x, B. Besond.re Bestimmung.n, 
wird nach d.r Z. 39 fOlg.nd. "Z. 40" eing.fügt, 

"Z. 40 "Vi.uelle Gestaltung". 

Zentrale. kün.tl.ri.ch •• Fach. 
Visu.ll. Ge.taltung 

Son.tig. Pflichtflch.r, 
al G ••• ll.chaft.- und Kulturtheorie; 
bl Philo.ophi. und Kunstgeschichte; 
cl Theoretisch. und .nwendungsorientierte Grundl.gen des 

Computer.; 
dl Kultur.lle. Kan.g .. ent und Medi.n in Theorie und Praxis." 

39. Di. bish.rigen Studienrichtungen "Z. 40 bis Z. 49" erhalten 
die Bezeichnung "Z. 41 bis Z. 50". 

"(8) Dem prüfung.s.nat g.hören slmtliche Leiter .iner 
M.i.t.rkl •••• fUr Archit.ktur .owi. slmtliche Vor.tlnde jener 
Lebrkan •• ln, die der Abteilung Architektur zugeordnet sind, an. 
Vorsitz.nder d.s Prüfungs senates iat der R.ktor oder ein von 
ihm namhaft gemacht.r Hochschulprofesaor."· 

5 15 Aba. 5 vi.rt.r und fUnfter Satz lauten. 

;'Dem Prüfungs senat gehören slmtliche Leiter einer Meisterklasse 
fUr Archit.ktur sowi •• lmtliche Vor.tlnde jener Lehrk.nz.ln, 
die der Abteilung Architektur zug.ordnet .ind, an. VorSitzender 
des Prüfungs.enates iat der Rektor od.~ ein von ihm namhaft 
gemachter Hoch.chulprofessor." 
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